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1. Einleitung 

1.1. Allgemeine Einführung 

Seit dem 01. März 2010 müssen bei allen Bauleitplanverfahren und baurechtlichen Genehmigungsverfah-
ren die Artenschutzbelange in Form einer Artenschutzprüfung (ASP) berücksichtigt werden (s. Kap. 2). 
Um die Bedeutung des jeweiligen Untersuchungsgebietes (UG) für Tier- und Pflanzenarten zu ermitteln, 
damit im Zuge eines Eingriffs Schädigungen von Arten vermieden oder vermindert werden können, sind 
verschiedene Schritte durchzuführen. 
Zunächst erfolgt eine Abfrage zu potentiell im Untersuchungsgebiet vorkommenden planungsrelevanten 
Arten (Erläuterungen s. Kap. 4). Hier ist sowohl die Datenabfrage bei Fachbehörden wie z.B. dem Landes-
amt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV), als auch die Informations-
beschaffung bei weiteren fachkundigen Institutionen und Personen (Biologische Stationen, ortskundige 
Fachleute, Ortsgruppen wie dem Naturschutzbund (NABU) oder dem Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland  (BUND), etc.) notwendig. Auf der Grundlage dieser meist für einen größeren Flächenbereich 
geltenden Daten erfolgt dann eine Bewertung des konkreten Eingriffsbereichs, bzw. eines ausgewählten 
Untersuchungsgebietes. 
Hierzu werden bei einer Ortsbegehung vorab die örtlichen Gegebenheiten angeschaut. Es erfolgt eine 
Überprüfung des Gebietes auf das Vorhandensein von notwendigen Lebensraumrequisiten für alle potenti-
ell im UG vorkommenden planungsrelevanten Arten, wie Winterquartiere und Ruhestätten, Fortpflan-
zungsstätten, verschiedene Teillebensräume, Nahrungsgrundlagen, etc. 
Im Idealfall erfolgen auf Grundlage der bei dieser Potentialabschätzung gewonnenen Kenntnisse artspezifi-
sche Kartierungen aller potentiell vorkommenden planungsrelevanten Arten im UG1. Unter Berücksichti-
gung von Phänologie und Ökologie jeder einzelnen Art und unter Anwendung fachlich adäquater Erfas-
sungsmethoden wird das Vorkommen und die Aktivität der Arten im Untersuchungsgebiet geprüft und 
bewertet. Dies erfolgt meist in Form von mehreren Geländekontrollen über den Jahresverlauf verteilt, um 
unterschiedliche Aspekte der Jahresaktivität und somit die Bedeutung des Untersuchungsgebiets für die Art 
erfassen zu können. Außerdem können Erfassungen zu unterschiedlichen Tag- und Nachtzeiten nötig sein. 
Bei Fledermäusen und anderen nachtaktiven Arten, wie Eulenvögeln finden beispielsweise nächtliche Be-
gehungen, bei einigen Amphibienarten abendliche Begehungen statt.  Einige Tiere können nur zu bestimm-
ten Jahreszeiten nachgewiesen werden. Hierbei ist auch zu beachten, dass sich trotz artadäquater Erfas-
sungsmethoden einige Arten mit einer höheren Wahrscheinlichkeit nachweisen lassen als andere und man-
che Arten aufgrund ihrer versteckten Lebensweise in manchen Gebieten nur sehr schwer auszuschließen 
sind. 
Je nach Jahres- und Tages- bzw. Nachtaktivtät der jeweiligen Arten, wird vom Gutachter der Umfang der 
notwendigen Kartierungsarbeiten abgeschätzt, ein Zeitplan für die durchzuführenden Kartierungen wird 
aufgestellt. 
Da in der Praxis solche zeitintensiven Untersuchungen nicht immer möglich sind, kann in Einzelfällen auf 
vertiefende Kartierungen verzichtet werden. Hier wird der Gutachter lediglich wie o.g. das Potential des 
Untersuchungsgebietes als Lebensraum für die einzelnen Arten einschätzen (  artenschutzrechtliche Po-
tentialeinschätzung). Da solche Potentialanalysen meist nur durch eine oder wenige Geländebegehungen 
erfolgen, handelt es sich hier lediglich um Momentaufnahmen, oft kann der Ganzjahresapekt nicht voll-
ständig prognostiziert werden. Ein direkter akustischer oder optischer Nachweis der potentiell im UG vor-
kommenden Arten kann während einer einzelnen Geländebegehung nur in Einzelfällen erfolgreich sein und 
gilt eher als Zufallsbeobachtung. Die tatsächliche Nutzung des UG als Lebensraum durch eine Art kann bei 
einer Potentialanalyse oft nicht bestätigt, aber ohne vertiefende Kartierungen auch nicht ausgeschlossen 
werden. Kann das Vorkommen einer Art im UG nicht sicher aufgrund fehlender Lebensraumbedingungen 
ausgeschlossen werden, so muss, weil das Gegenteil ohne entsprechende Untersuchungen nicht bewiesen 
werden kann, vom „schlechtesten Fall“ und somit vom ↑orkommen der Art ausgegangen werden (  
„worst-case“-Annahme).  
So müssen im Rahmen von Eingriffen für viele Arten Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen durchge-
führt werden, um das Eintreten von Verbotstatbeständen des § 44 Abs.1 BNatSchG  (s. Kap. 2) auszu-
schließen, obwohl tatsächlich gar kein Vorkommen mancher Arten vorliegt. 

                                                   
1  So wurde im vorliegenden Fall in 2016 eine Brutvogelkartierung durch das Büro Manfred Henf Büro für 
Ökologie, Kartierungen und Flächenbewertungen durchgeführt (HENF UND TROLTZSCH 2016). 
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Zu empfehlen sind deshalb grundsätzlich gründliche Untersuchungen mit mehreren Kartierdurchgängen, 
abgestimmt auf die potentiell im Untersuchungsgebiet vorkommenden Arten und deren Lebensweise. 
 
1.2. Anlass des Fachbeitrags  

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 218.2 / Ahe  „An der Kapelle - 2“ in Bergheim wurde 
das Ing.-Büro Rietmann von der Stadt Bergheim beauftragt eine Artenschutzrechtliche Prüfung durch-
zuführen. Die Ergebnisse dieser Prüfung werden in diesem Gutachten erläutert.  

Am süd-östlichen Ortsende von Bergheim-Ahe soll angrenzend an die bestehende Wohnbebauung in 
mehreren Abschnitten ein etwa 10,6 ha großes Plangebiet erschlossen werden (s. Abb. 1 und Abb. 2). 
Im Rahmen dieser Artenschutzprüfung wird der zweite, ca. 3,3 ha große, Bauabschnitt, im Vorfeld der 
Erschließung des Teilgebietes, untersucht. Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 218.2 / 
Ahe „An der Kapelle - 2“ sollen die planungsrechtlichen ↑oraussetzungen für den Bau von ca. 47 Ein-
zel- und Doppelhäusern, maximal zwei kleinen Mehrfamilienhäusern sowie für einen großzügigen 
Kinderspielplatz in zentraler Lage geschaffen werden. 
Die Begriffe Untersuchungsgebiet, Untersuchungsfläche und Plangebiet werden in diesem Gutachten 
synonym verwendet und umfassen das gesamte im Kapitel 1.3. erläuterte Gelände. 
 
1.3. Lage und Struktur des Vorhabensbereichs 

Das Untersuchungsgebiet (UG) befindet sich auf einer ca. 3,3 ha großen, überwiegend intensiv acker-
baulich genutzten Fläche (Abb. 1-3). Es grenzt im Nord-Westen an den landwirtschaftlichen Weg in 
Verlängerung des Nesselweges und schließt dort an den 1. Bauabschnitt des zukünftigen Wohngebie-
tes an, welcher in den letzten Jahren nach und nach bebaut wurde. Von dort soll es über die Erschlie-
ßungsstraße „Rosengarten“ erschlossen werden (Abb. 4). Nach Südwest setzt sich der Ackerschlag 
fort, nach Nordost und Südost ist die Fläche von ebenfalls intensiv ackerbaulich genutzten Flächen 
umgeben. 
Am nordöstlichen Rand des B-Plangebietes verläuft ein neu gebauter Entwässerungsgraben (Abb. 4 in 
Kap. 5.1 sowie Foto in Abb. 6). Die Grabenböschungen sind mit einer feuchten bzw. ruderalen Hoch-
staudenflur ohne Gehölze bewachsen. Die sonstige B-Planfläche ist relativ strukturarm ohne Gehölze. 
Entlang der geschotterten landwirtschaftlichen Wege nordwestlich und südöstlich sowie entlang des 
nordöstlichen Entwässerungsgrabens befindet sich jeweils ein schmaler Streifen mit typischen Acker-
wildkräutern. 
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Abb. 1: Lage des Plangebietes (roter Kreis), Ausschnitt aus der TK 5005 Bergheim, Maßstab 1 : 50.000 

 
 

 
 
Abb. 2: B-Plan-Gebiet (ohne Maßstab) 

 
Die nördliche Spitze des B-Plangebietes grenzt an die Gärten der anliegenden Wohnbebauung an. Die-
se sind teilweise durch Mauern oder dichte Zäune von der Untersuchungsfläche abgegrenzt. Dazwi-
schen besteht ein etwa 1m breiter grasiger Randstreifen, der teilweise Pflanzen-Arten aus den angren-
zenden Gärten aufweist. 
 
 
 

1 Bau- 
abschnitt 

2. Bau- 
Abschnitt 
(3,3 ha) 
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Abb. 3: Luftbild des Plangebietes (ohne Maßstab) 

 

  
 
Abb. 4 -5: Überblick über das Plangebiet in südöstliche und südwestliche Richtung, 08.10.15, Ing.-büro Rietmann 
 

2. Bau- 
Abschnitt 
(3,3 ha) 

1. Bau- 
Abschnitt 



8 

Artenschutzrechtliche Prüfung Aufstellung B.-Plan Nr. 218.2 / Ahe  „An der Kapelle - 2“, Bergheim  
Stand: 26.08.19 

Ingenieurbüro I. Rietmann, 53639 Königswinter-Uthweiler 

 
Abb. 6: Foto des neu angelegten Entwässerungsgrabens. 08.10.15, Ing.-büro Rietmann 
 
 

 
Abb. 7: Foto des Entwässerungsgrabens mit feuchten und ruderalen Hochstaudenfluren. 17.06.19, Ing.-büro Rietmann 
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Abb. 8: Blick auf Nadelgehölze am Rand der Bestandsbebauung. In der Zeder (Bildmitte) fütterte während der Begehung 
ein Turmfalke ein Junges. 17.06.19, Ing.-büro Rietmann 

 
 

 
Abb. 9: Blick über das nördliche B-Plan-Gebiet von der Erschließungsstraße ‚Im Rosengarten‘ (Bildmitte und rechter 
Bildrand). Linker Bildrand Neubaugebiet 1. Abschnitt und Bestandsbebauung. Im Bildhintergrund Gehölzreihe an der 
Wiedenaustraße/ K19 . 17.06.19, Ing.-büro Rietmann 

 
 
 
2. Rechtsgrundlagen 

Im Zuge der Umwandlung des Bundesnaturschutzgesetztes (BNatSchG) von der Rahmen- in die kon-
kurrierende Gesetzgebung gilt seit dem 01. März 2010 eine bundesrechtliche Vollregelung im Natur-
schutzrecht. Das Artenschutzrecht gilt seither unmittelbar, die Länder können diesbezüglich keine 
abweichenden Regelungen treffen. Bei allen Bauleitplanverfahren und baurechtlichen Genehmigungs-
verfahren müssen somit die Artenschutzbelange in Form einer Artenschutzprüfung (ASP) berücksich-
tigt werden. Ein naturschutzrechtlich fest umrissenes Artenspektrum ist hierfür einem besonderen drei-
stufigen Prüfverfahren zu unterziehen: 
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Stufe I: Vorprüfung (Artenspektrum, Wirkfaktoren) 
 Ermittlung aktueller und potentieller Vorkommen planungsrelevanter Arten im 

Plangebiet 
 Überschlägige Prognose artenschutzrechtlicher Konflikte für die einzelnen Arten 

unter Einbeziehung verfügbarer Daten zum betroffenen Artenspektrum und aller 
relevanten Wirkfaktoren des Vorhabens 

 Im Falle möglicher artenschutzrechtlicher Konflikte: Ausführung der vertiefenden 
Art-für-Art Betrachtung (ASP Stufe II) 

Stufe II: Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 
 Konzipierung von Vermeidungsmaßnahmen inklusive Ausgleichsmaßnahmen u 

ggf. Risikomanagement 
 Prüfung, ob  trotz Ausführung der Maßnahmen Verstöße gegen die artenschutz-

rechtlichen Verbote vorliegen, hierzu ggf. Einholung spezieller Artenschutzgutach-
ten 

 
Stufe III: Ausnahmeverfahren 

 Prüfung des Vorliegens der drei Ausnahmevoraussetzungen (zwingende Gründe, 
Alternativlosigkeit, Erhaltungszustand) für die Zulassung einer Ausnahme von den 
Verboten 

 
Die ASP kann nicht durch andere Prüfverfahren wie Umweltverträglichkeitsprüfung, FFH-
Verträglichkeitsprüfung oder die Prüfung nach der Eingriffsregelung ersetzt werden, sondern stellt ein 
eigenständiges Verfahren dar. Zuwiderhandlungen gegen die Artenschutzbestimmungen gelten als 
Ordnungswidrigkeiten nach § 69 Absatz 1 bis 5 bzw. als Straftaten nach § 71 oder § 71a. Die Folge 
können Ahndungen mit Bußgeldern oder Freiheitsstrafen sein. 
 

2.1. Grundlagen des Artenschutzrechts 

Voraussetzung für die naturschutzrechtliche Zulassung eines Vorhabens ist die Berücksichtigung der 
in §§ 44 und 45 des BNatSchG verankerten gesetzlichen Vorgaben zum Schutz wild lebender Tier- 
und Pflanzenarten. 
Die §§ 44 und 45 des BNatSchG stellen somit die Grundlagen der Artenschutzrechtlichen Prüfung dar. 
 
In § 44 werden die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote genannt: 

1. Tötungsverbot 
„Es ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 
fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 
zu beschädigen oder zu zerstören“ 

2. Störungsverbot 
„Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen ↑ogel-
arten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszei-
ten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Er-
haltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert“ 

3. Zerstörungs-/Beschädigungsverbot Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
„Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-
schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören“ 

4. Zerstörungs-/Beschädigungsverbot Pflanzen 
„Es ist verboten, wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwick-
lungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zer-
stören“ 
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Begriffsdefinition „streng geschützte“ bzw. „besonders geschützte Art“ 

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG gelten als „besonders geschützte Arten“: 

 Tier- und Pflanzenarten, des Anhangs A und B der EG-Artenschutzverordnung 

 Tier- und Pflanzenarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie 

 europäische Vogelarten der Vogelschutzrichtlinie gemäß Art. 1 

 Arten der Anlage 1 Spalte 2 der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) 

Einige der „besonders geschützten Arten“ gelten darüber hinaus gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 
als  „streng geschützte Arten“: 
 Arten des Anhangs A der EU-Artenschutzverordnung (EUArtSchV) 

 Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

 Arten der Anlage 1 Spalte 3 der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) 

  

2.2. Einschränkungen und Ausnahmeregelungen 

§ 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG schränkt die Verbote des § 44 Abs. 1-4 für nach § 15 BNatSchG zulässi-
ge Eingriffe und nach § 18 Abs. 2 Satz 1 zulässige Vorschriften ein:  
 
„(5) Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und Land-
schaft, die nach §17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt werden, 
sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermark-
tungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 
92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer 
Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen 
1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Beeinträchtigung 

durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der be-
troffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, 
fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann,  

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Beschädigung 
oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Tiere oder 
ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere 
vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder 
Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen un-
vermeidbar sind, 

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Ein-
griff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 
weiterhin erfüllt wird. 

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. Für Standor-
te wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Ar-
ten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei 
Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Be-
sitz- und ↑ermarktungsverbote vor.“ (§ 44 Abs. 5 BNatSchG, novelliert 2017). 
 
Das Vorhandensein und mögliche Beeinträchtigungen geeigneter Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 
Planungsraum sind hierfür artspezifisch zu prüfen. In diesem Zusammenhang sollten ggf. auch vorge-
zogene Ausgleichsmaßnahmen in Betracht gezogen werden. 
 
Mit der Novelle des BNatSchG in 2017 wurde das Gesetz durch §44 (5) Nr. 1 insbesondere im Hin-
blick auf die Tötung von Arten nach Anhang I↑ an die Rechtsprechung angepasst („Freiberg-Urteil“), 
da die FFH-Richtlinie keine „Legalausnahme“ von der Tötung kennt. In einem neueren Urteil ist die-
ser Grundsatz etwas relativiert worden (BVerwG, Urteil vom 08.01.2014 - 9 A 4.13). 
Danach ist das artenschutzrechtliche Tötungsverbot nicht erfüllt, wenn das vorhabenbedingte Tötungs-
risiko unter Berücksichtigung von Schadensvermeidungsmaßnahmen nicht höher ist als das Risiko, 
dem einzelne Exemplare der jeweiligen Art im Rahmen des allgemeinen Naturgeschehens stets ausge-
setzt sind. Das gilt nicht nur für das betriebsbedingte Risiko von Kollisionen im Straßenverkehr 
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(stRspr; vgl. Urteil vom 9. Juli 2008 - BVerwG 9 A 14.07 - BVerwGE 131, 274 Rn. 91), sondern auch 
für bau- und anlagebezogene Risiken (im Anschluss an Urteil vom 14. Juli 2011 - BVerwG 9 A 12.10 
- Buchholz 406.400 § 61 BNatSchG 2002 Nr. 13 Rn. 123, 127 zur Baufeldfreimachung). 
 
Weitere Ausnahmen von den Verboten des § 44 können im Einzelfall nach Vorgaben des § 45 Abs. 7 
BNatSchG von der zuständigen Behörde genehmigt werden: 

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher wirt-
schaftlicher Schäden, 

2. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 
3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken die-

nende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 
4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Ver-

teidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich günstigen Auswirkun-
gen auf die Umwelt oder 

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich 
solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

 
2.3. Ausnahmevoraussetzungen 

Für die Zulassung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist die Erfüllung folgender Vorausset-
zungen zwingend erforderlich: 

1. es bestehen zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses und 
2. es gibt keine zumutbaren Alternativen und 
3. der Erhaltungszustand der Population der betroffenen Art verschlechtert sich nicht (bei Arten 

des Anhang IV der FFH-RL muss er mindestens günstig sein und bleiben) 
 
Falls die Voraussetzungen erfüllt sind kann eine Ausnahme erteilt werden. Es gelten weitere Anforde-
rungen nach Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG. 
 
Eine Befreiung von den Verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG durch die Untere Landschaftsbehörde 
kann gemäß § 67 Abs. 2 und 3 BNatSchG nur im Einzelfall und nur im Falle einer unzumutbaren Be-
lastung erteilt werden. Eine unzumutbare Belastung liegt vor, wenn sie nicht mehr in den Bereich der 
Sozialbindung des Eigentums fällt oder bei objektiver unverhältnismäßiger Beeinträchtigung der kör-
perlichen Unversehrtheit. 
 
2.4. Europäische Rechtsgrundlagen 

Die o.g. § des BNatSchG sind fest verankert mit den europarechtlichen Vorgaben der Flora-Fauna-
Habitat-Richtlinie (FFH-RL) und der EU-Vogelschutz-Richtlinie (VS-RL). Einige wichtige arten-
schutzrechtliche Grundlagen der FFH-RL und der VS-RL werden im Folgenden aufgeführt. 

2.4.1. FFH-Richtlinie 

In Anhang IV der FFH-RL sind Arten aufgelistet, die selten und schützenswert sind. Diese Arten sind 
direkt geschützt, auch außerhalb der ausgewiesenen FFH-Gebiete in ganz Europa. Dies gilt für alle 
Lebensstadien dieser Arten. 
Verbote gemäß Art. 12 FFH-RL sind: 

 alle absichtlichen Formen des Fangs oder der Tötung von aus der Natur entnommenen Exemp-
laren dieser Arten; 

 jede absichtliche Störung dieser Arten, insbesondere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten; 

 jede absichtliche Zerstörung oder Entnahme von Eiern aus der Natur; jede Beschädigung oder 
Vernichtung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten; 

 Besitz, Transport, Handel oder Austausch und Angebot zum Verkauf oder Austausch von aus 
der Natur entnommenen Exemplaren. 
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2.4.2. VS-Richtlinie 

Die EU-Vogelschutzrichtlinie dient dem Schutz aller im Gebiet der EU-Staaten natürlicherweise vor-
kommenden Vogelarten (s. Artikel 1 VS-RL). Laut Art. 5 VS-RL gilt das Verbot: 

 des absichtlichen Tötens oder Fangens, ungeachtet der angewandten Methode; 
 der absichtlichen Zerstörung oder Beschädigung von Nestern und Eiern und der Entfernung 

von Nestern; 
 des Sammelns der Eier in der Natur und des Besitzes dieser Eier, auch in leerem Zustand; 
 ihres absichtlichen Störens, insbesondere während der Brut- und Aufzuchtzeit, sofern sich die-

se Störung auf die Zielsetzung dieser Richtlinie erheblich auswirkt; 
 des Haltens von Vögeln der Arten, die nicht bejagt oder gefangen werden dürfen. 

 
2.5. Begriffsdefinitionen 

2.5.1. Störung 

Um den Einfluss von Störungen auf geschützte Arten einzuschätzen sind vor Allem die Intensität, die 
Dauer und die Wiederholungsfrequenz der Störung entscheidend. Hierbei sind nicht nur Störungen 
wichtig, die die körperliche Unversehrtheit von Individuen einer Art direkt beeinträchtigen, sondern 
auch solche, die unmittelbare negative Auswirkungen zur Folge haben. Störungen sind dann als schäd-
lich zu betrachten, wenn sie die Überlebenschancen, den Fortpflanzungserfolg oder die Reprodukti-
onsfähigkeit vermindern. 
Grundsätzlich ist ein artspezifischer Ansatz zu wählen, da verschiedene Arten unterschiedlich auf po-
tenziell störende Aktivitäten reagieren. 
 
2.5.2. Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Fortpflanzungsstätten können Bereiche umfassen, die erforderlich sind 
 für die Balz/ Paarung/ den Nestbau,  
 für die Wahl des Ortes der Eiablage oder der Niederkunft,  
 als Ort der Niederkunft, Eiablage oder Produktion von Nachkommen im Falle der unge-

schlechtlichen Fortpflanzung 
 als Ort der Eientwicklung und des Schlüpfens 
 als Nest bzw. Ort der Niederkunft, wenn sie für die Nachwuchspflege benötigt werden. 

 
Ruhestätten können eine oder mehrere Strukturen oder Habitatelemente umfassen, die zur Wärmere-
gulierung,  zur Rast, zum Schlafen, zur Erholung, als Versteck, zum Schutz, als Unterschlupf oder für 
die Überwinterung erforderlich sind. 
Laut EU-Kommission (2007) ist die kontinuierliche ökologische Funktionalität der Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten artspezifisch so zu schützen, dass der Fortpflanzungserfolg und die ungestörte Rast 
der betreffenden Art gewährleistet sind. Dies kann bei Arten, die diese Stätten regelmäßig besuchen 
auch das ganze Jahr hindurch gelten. 
 
2.5.3. Beschädigung 

Eine Beschädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten liegt vor im Falle einer materiellen Ver-
schlechterung dieser Stätten. Im Gegensatz zur Vernichtung kann dies auch schleichend erfolgen und 
zur graduellen Verschlechterung der Funktionalität der betreffenden Stätte führen.  
Sobald ein ursächlicher Zusammenhang zwischen einer oder mehreren menschlichen Aktivitäten und 
der Beschädigung einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte klar besteht, tritt Artikel 12 Absatz 1 Buch-
stabe d) ein. 
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2.6. Umweltschadensrecht 

Darüber hinaus sind grundsätzlich die Vorgaben des Umweltschadensgesetz (USchadG) zu berück-
sichtigen um Umweltschäden zu vermeiden. Umweltschäden sind alle Schäden, die erhebliche nachtei-
lige Auswirkungen auf die Erreichung oder Beibehaltung des günstigen Erhaltungszustandes natürli-
cher Lebensräume oder Arten (FFH-Arten der Anhänge II und IV FFH-RL, Vogelarten des Anhangs I 
und nach Art. 4 Abs. 2 V-RL sowie FFH-Lebensräume des Anhangs I FFH-RL) haben. Wenn die 
nachteiligen Auswirkungen zuvor ermittelt und von den zuständigen Behörden genehmigt wurden 
bzw. nach § 19 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG zulässig sind, liegt keine Schädigung vor. 
Da im Schadensfall auf den Verantwortlichen bestimmte Informations-, Gefahrenabwehr- und Sanie-
rungspflichten zukommen können, kann es sinnvoll sein über den Anwendungsbereich des Arten-
schutzrechts hinaus mögliche Auswirkungen auf die entsprechenden Arten und Lebensräume im Sinne 
des USchadG zu prüfen. 
 
3. Datengrundlage, Vorgehensweise und Methodik 

3.1. Datengrundlage 

Die Daten zu den potentiell vorkommenden planungsrelevanten Arten in den Messtischblättern (MTB) 
5005 (Quadrant 2, 4, Bergheim) und 5006 (Quadrant 1, 3, Frechen) stammen aus den Fachinformati-
onssystemen des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LA-
NUV) und wurden bezüglich der in Kap. 4 erläuterten Kriterien ergänzt. Des Weiteren wurden mit 
dem Fachinformationssystem LINFOS des LANUV weitere Informationen z.B. zu Schutzgebieten in 
Untersuchungsgebietsnähe ermittelt. 
 
3.2. Vorgehensweise und Methodik 

Die in 5.1 genannten Daten wurden in Hinblick auf potentielle Vorkommen planungsrelevanter Arten 
im Plangebiet untersucht und ausgewertet. Dies geschah unter Berücksichtigung der Lebensrauman-
sprüche der einzelnen Arten. 
Zusätzlich wurde am 08.10.15 sowie am 17.06.19 Geländebegehungen durchgeführt, bei denen das 
Untersuchungsgebiet auf die im Vorhinein ermittelten potentiell vorkommenden planungsrelevanten 
Arten hin überprüft wurde. Dies erfolgte im Hinblick auf direkte Nachweise der Art (z.B. durch Sicht-
beobachtung oder akustische Nachweismethoden) und auch auf Nachweise von Spuren (je nach Art, 
z.B. in Form von Hamsterbauen, Nestern, Eierschalen, Fraßspuren, Nahrungsresten, Kot). Des Weite-
ren wurde das Potential des Plangebiets als Lebensraum planungsrelevanter Arten eingeschätzt. Hierzu 
wurde nach geeigneten Habitatstrukturen wie Fraßpflanzen, Höhlen, Nistmöglichkeiten, Nahrungsha-
bitaten, Überwinterungshabitaten, Versteckplätzen, Fortpflanzungs- und Ruhestätten gesucht.  
Das  KÖLNER BÜRO FÜR FAUNISTIK  führte 2012 eine Feldhamsterkartierung im Nordosten des 1. Bau-
abschnitts durch. Die Kontrolle des Plangebiets erfolgte nach WEIDLING & STUBBE (1998), welche 
eine Kartierung auf einer Fläche von mindestens 5-10 ha Größe vorsehen. Der Abstand der begange-
nen Transekte (Untersuchungsstreifen) betrug 2 bis 10m. Die Kartierung erfolgte im Sommer 2012 auf 
der nach der Ernte gut einsehbaren Fläche (Plangebiet KiTa, 1. Bauabschnitt) und im näheren Umfeld 
(KÖLNER BÜRO FÜR FAUNISTIK 2012). Diese Ergebnisse wurden hier berücksichtigt. 
Im Rahmen der Artenschutzprüfung für den 1. Bauabschnitt wurde im Auftrag der Stadt Bergheim 
vom Büro Henf 2013 eine avifaunistische Untersuchung im Bereich des 1. Bauabschnitt und dessen 
Umfeld durchgeführt, deren Ergebnisse in die damalige Artenschutzprüfung des 1. Bauabschnitts ein-
geflossen sind. Ergebnis dieser Artenschutzprüfung war auch, dass für weitere Bauabschnitte ergän-
zende avifaunistische Untersuchungen in den entsprechenden Bereichen durch zu führen sind (vgl. 
Kap. 7.4 der Artenschutzprüfung zur Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 218.1 / Ahe  „An der Kapelle 
- 1“ in Bergheim, Ing. Rietmann vom August 2013). Die Notwendigkeit hierfür ergibt sich aus den 
wechselnden Fruchtfolgen auf den landwirtschaftlichen Flächen im UG und in den umliegenden 
Ackerflächen, die jährlich wechselnde Reviere bzw. Revierverschiebungen der potentiell dort vor-
kommenden planungsrelevanten Vogelarten (z.B. Feldlerche, Kiebitz, Rebhuhn) hervorrufen können. 
Auf Grund dessen wurde durch das Büro Henf im Frühjahr und Sommer 2016 eine avifaunistische 
Kartierung des 2. Bauabschnitt (B-Plan Nr. 218-2) durchgeführt, unter besonderer Berücksichtigung 
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der Arten Feldlerche, Rebhuhn, Kiebitz. Die daraus folgenden Ergebnisse wurden in die vorliegende 
ASP integriert. 
 
4. Auswahl artenschutzrechtlich relevanter Arten 

Das prüfrelevante Artenspektrum beschränkt sich laut BNatSchG (§ 44 und § 7 Abs. 2) auf die Arten 
des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, alle europäischen Vogelarten, Arten der EUArtSchV Anhang A 
und der BArtSchV Anlage 1, Spalte 3. 
 
Um die Beurteilung des Eingriffs in einem methodisch, arbeitsökonomisch und finanziell zumutbaren 
bzw. angemessenen Rahmen zu halten und somit das Genehmigungsverfahren sachgerecht zu verein-
fachen werden nach Kiel (2005) nur solche europäischen Vogelarten berücksichtigt, die: 

 streng geschützt sind oder 
 zum Anhang I der VS-RL oder Artikel 4 (2) der VS-RL gehören oder 
 auf der landesweiten Roten Liste mindestens als gefährdet (Kategorie 0, 1, R, 2, 3 oder I) gel-

ten oder 
 Koloniebrüter sind. 

 
Im Rahmen dieses Gutachtens werden die nach MKULNV (2015) und KIEL (2005) als planungsrele-
vant bezeichneten Arten berücksichtigt. Diese Listen werden durch zusätzliche Arten erweitert, die seit 
der aktuellen Roten Liste der Brutvögel NRW (GRÜNEBERG ET AL. 2016) mindestens als „gefährdet“ 
eingestuft werden: Bluthänfling, Girlitz, Star. 
 
Bei ubiquitären Arten wie z.B. Kohlmeise, Rotkehlchen und Amsel wird angenommen, dass sie in der 
Lage sind im Falle eines Eingriffs in ihr Habitat auf Fortpflanzungs- und Ruhestätten im unmittelbaren 
Umfeld zurückzugreifen. Da die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räum-
lichen Zusammenhang nach § 44 Abs. 5 BNatSchG somit erhalten bliebe, wird nicht von einem Ein-
treten des ↑erbotstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ausgegangen. Diese sogenannten „Al-
lerweltsarten“ werden deshalb nicht mit einbezogen. 
 
Die in diesem Gutachten berücksichtigen Arten sind in Tab. 1 einzusehen. Für die Messtischblätter 
(MTB) 5005 (Quadrant 2 und 4) und 5006 (Quadrant 1 und 3) sind dies 11 Säugetierarten, davon 10 
Fledermausarten und die Haselmaus, 59 Vogelarten, 3 Amphibienarten und 1 Schmetterlingsart (Ab-
frage am 17.02.16, aktualisiert am 14.08.19). Zusätzlich wurde noch der Feldhamster berücksichtigt, 
der in der Artenschutzprüfung des 1. Bauabschnitts (2013) noch als planungsrelevante Art des MTB 
genannt war. Daneben wurde die Liste um eine weitere planungsrelevante Vogelart ergänzt, die bei der 
Kartierung zusätzlich nachgewiesen wurde (Heringsmöwe). Insgesamt beinhaltet die Liste also 75 
potentiell vorkommende oder nachgewiesene planungsrelevante Arten. 
Des Weiteren bleibt in Bezug auf § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG das Tötungsverbot für alle besonders 
geschützten Arten bestehen. Außerdem sind Beeinträchtigungen auch für alle ungefährdeten Arten zu 
erwarten, falls z.B. Fortpflanzungsstätten während der Brutzeit vernichtet werden. 
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Tab. 1: Planungsrelevante Arten im MTB Bergheim (5005, Qu. 2 und 4) und MTB Frechen (5006, Qu. 1.u.3) nach LANUV 
(Abfrage 17.2.16 und 14.08.19) 
Artenliste mit Angaben zum Gefährdungsstatus in Nordrhein-Westfalen (NW) und Deutschland (D), dem Anhang der VS-RL und 
der FFH-RL, dem gesetzlichen Schutzstatus nach BNatSchG, dem Status in NW und dem Erhaltungszustand in NW. 

Deutscher Name/ Wissen-
schaftl Name  

Status MTB 1 
RL 
NW 2 

RL    
D 3 

Anhang 
FFH-RL 
bzw.        
VS-RL 4 

streng ge-
schützt/ be-
sonders ge-
schützt 4   

Status in 
NRW 4, 5 

Erhaltungs-
zustand in 
NRW 4 

ATL/KON 

Säugetiere 

Bechsteinfledermaus 
Myotis bechsteinii 

Art vorhanden 2 3 Anh. IV §§  S/W S+/ S+ 

Braunes Langohr  
Plecotus auritus 

Art vorhanden G V Anh. IV §§  S/W G/ G 

Fransenfledermaus  
Myotis nattereri 

Art vorhanden * 3 Anh. IV §§  S/W G/ G 

Großer Abendsegler/ 
Nyctalus noctula   

Art vorhanden R  3 Anh. IV §§  S/D/W G/G 

Großes Mausohr 
Myotis myotis  

Art vorhanden 2 3 Anh. IV §§  S/W U/U 

Haselmaus/  
Muscardinus avellanarius  

Art vorhanden G  V Anh. IV §§  G G/G  

Kleiner Abendsegler 
Nyctalus leisleri 

Art vorhanden V G Anh. IV §§  S/D/W U/U 

Mückenfledermaus 
Pipistrellus pygmaeus 

Art vorhanden D  Anh. IV §§  S/W U+/U+ 

Rauhautfledermaus/ 
Pipistrellus nathusii 

Art vorhanden R  * Anh. IV §§  S/D G/G  

Teichfledermaus 
Myotis dasycneme  

Art vorhanden G  G Anh. IV §§  (S/) D/W G/G 

Wasserfledermaus/  
Myotis daubentonii  

Art vorhanden G  * Anh. IV §§  S/W G/G  

Zwergfledermaus/ 
Pipistrellus pipistrellus 

Art vorhanden *  * Anh. IV §§  S/W G/G  

        
Vögel 

Alpenstrandläufer/ 
Calidris alpina 

Rast-/ Wintervor-
kommen 

0  1 Art. 4 (2)  §§ R/ W U 

Baumfalke/  
Falco subbuteo  

sicher brütend 3 3 Art. 4 (2)  §§  B  U/U 

Baumpieper/ 
Anthus trivialis 

sicher brütend 3 V  § B G/G 

Beutelmeise/ 
Remiz pendulinus 

sicher brütend R *  § B S/S 

Bienenfresser/ 
Merops apiaster 

sicher brütend RS R  § BK U 

Bluthänfling/ 
Carduelis cannabina 

sicher brütend 3 *  § B Unbek. 

Eisvogel/  
Alcedo atthis 

sicher brütend *  * Anh. I  §§  B  G/G 

Feldlerche/  
Alauda arvensis 

sicher brütend 3S  3  §  B U 
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Deutscher Name/ Wissen-
schaftl Name  

Status MTB 1 
RL 
NW 2 

RL    
D 3 

Anhang 
FFH-RL 
bzw.        
VS-RL 4 

streng ge-
schützt/ be-
sonders ge-
schützt 4   

Status in 
NRW 4, 5 

Erhaltungs-
zustand in 
NRW 4 

ATL/KON 

Feldschwirl/  
Locustella naevia 

sicher brütend 3 V  §  B  G/G 

Feldsperling/ 
Passer montanus 

sicher brütend 3 *  § B G/G 

Flussregenpfeifer/ 
Charadrius dubius  

sicher brütend 3 * Art. 4 (2)  §§  B  U/U  

Flussuferläufer/ 
Actitis hypoleucos 

rastend 0 1  § R G/G 

Girlitz/ 
Serinus serinus 

sicher brütend 2 *  § B Unbek. 

Grauammer/ 
Emberiza calandra 

sicher brütend 1S  3  §§  B  S/S 

Graureiher/  
Ardea cinerea  

sicher brütend *  *  §  BK  G/G 

Grauspecht/ 
Picus canus 

sicher brütend 2S  2 Anh. I  §§  B  U-/U- 

Grünschenkel/ 
Tringa nebularia 

rastend R * Art. 4 (2) § R U/ 

Habicht/  
Accipiter gentilis  

sicher brütend V  *  §§  B  G/G 

Heidelerche/ 
Lullula arborea 

sicher brütend 3S 3 Anh.I §§ B U/U 

Heringsmöwe/ 
Larus fuscus 

         - * *  § BK G 

Kampfläufer/ 
Philomachus pugnax 

rastend 0 1 Anh.I §§ R U/ 

Kiebitz/  
Vanellus vanellus 

sicher brütend, 
rastend 

3S  2 Art. 4 (2)  §§  R/B  U- 

Kleinspecht/ 
Dryobates minor 

Sicher brütend 3 *  § B U/G 

Knäkente/ 
Anas querquedula 

Rastend 1S 2 Art. 4 (2) §§ R U/U 

Kornweihe/ 
Circus cyaneus 

Wintergast 0 2 Anh. I §§ B S/- 

Krickente/ 
Anas crecca 

Sicher brütend 3S * Art. 4 (2) § B U/U 

Kuckuck/ 
Cuculus canorus 

sicher brütend 3 *  § B U-/U- 

Löffelente/ 
Anas clypeata 

sicher brütend 2S  Art. 4 (2) § B S 

Mäusebussard/  
Buteo buteo 

sicher brütend *  *  §§  B  G/G 

Mehlschwalbe/  
Delichon urbica 

sicher brütend 3S  V  §  BK  G-/G- 

Mittelspecht/ 
Dendrocopos medius 

sicher brütend V  * Anh. I  §§  B  G/G 
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Deutscher Name/ Wissen-
schaftl Name  

Status MTB 1 
RL 
NW 2 

RL    
D 3 

Anhang 
FFH-RL 
bzw.        
VS-RL 4 

streng ge-
schützt/ be-
sonders ge-
schützt 4   

Status in 
NRW 4, 5 

Erhaltungs-
zustand in 
NRW 4 

ATL/KON 

Nachtigall/  
Luscinia megarhynchos 

sicher brütend 3 * Art. 4 (2)  §  B  G/G 

Pirol/ 
Oriolus oriolus 

sicher brütend 1 V Art. 4 (2) § B U-/U- 

Rauchschwalbe/ 
Hirundo rustica 

sicher brütend 3S  V  §  B  G-/G- 

Rebhuhn/  
Perdix perdix 

sicher brütend 2S 2  § B S 

Saatkrähe/ 
Corvus frugilegus 

sicher brütend *S *  § BK G/G 

Schleiereule/ 
Tyto alba 

sicher brütend *S  *  §§  B  G/G 

Schnatterente/  
Anas strepera 

Wintergast * k.A. Art. 4 (2) § R/W G/- 

Schwarzhalstaucher/  
Podiceps nigricollis 

sicher brütend R  Art. 4 (2) §§ B S/- 

Schwarzkehlchen/  
Saxicola rubicola 

sicher brütend 3S  V Art. 4 (2)  §  B  U/U 

Schwarzspecht/  
Dryocopus martius 

sicher brütend *S  * Anh. I  §§  B  G/G 

Sperber/  
Accipiter nisus 

sicher brütend *  *  §§  B  G/G  

Spießente/  
Anas acuta 

Durchzügler k.A. 2 Art. 4 (2) § R G/G 

Star/ 
Sturnus vulgaris 

sicher brütend 3 *  § B Unbek. 

Steinkauz/  
Athene noctua 

sicher brütend 3S 2  §§ B G/G 

Steinschmätzer/ 
Oenanthe oenanthe 

sicher brütend 1S 2  § B S/S 

Teichrohrsänger/ 
Acrocephalus scirpaceus 

sicher brütend *  * Art. 4 (2)  §  B  G/G 

Turmfalke/  
Falco tinnunculus 

sicher brütend VS  *  §§  B  G/G 

Turteltaube/  
Streptopelia turtur 

sicher brütend 2 3  §§  B  U-/U- 

Uferschwalbe/ 
Riparia riparia 

sicher brütend VS * Art. 4 (2) §§ BK G/G 

Wachtel/ 
Coturnix coturnix 

sicher brütend 2S *  § B U/U 

Waldkauz/  
Strix aluco 

sicher brütend *  *  §§  B  G/G 

Waldlaubsänger/ 
Phylloscopus sibilatrix 

sicher brütend 3 *  § B G-/G- 

Waldohreule/  
Asio otus 

sicher brütend 3 *  §§  B  G/G 
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Deutscher Name/ Wissen-
schaftl Name  

Status MTB 1 
RL 
NW 2 

RL    
D 3 

Anhang 
FFH-RL 
bzw.        
VS-RL 4 

streng ge-
schützt/ be-
sonders ge-
schützt 4   

Status in 
NRW 4, 5 

Erhaltungs-
zustand in 
NRW 4 

ATL/KON 

Waldwasserläufer/ 
Tringa ochropus 

rastend k.A. * Art. 4 (2) §§ R G/G 

Wanderfalke/  
Falco peregrinus 

sicher brütend *S  * Anh. I  §§  B  U+/S+ 

Wasserralle/ 
Rallus aquaticus 

sicher brütend 3 * Art. 4 (2) § B U/U 

Wespenbussard/  
Pernis apivorus 

sicher brütend 2 V Anh. I  §§  B  U/U 

Wiesenpieper/  
Anthus pratensis  

sicher brütend 2 V Art. 4 (2)  §  B  G-/G- 

Zwergtaucher/ 
Tachybaptus ruficollis 

sicher brütend 
Wintergast 

*  *  Art. 4 (2)  §  B/W  G/G 

Amphibien 

Kreuzkröte/  
Bufo calamita 

Art vorhanden 3 V Anh. IV §§  G U/U 

Springfrosch/  
Rana dalmatina 

Art vorhanden *  * Anh. IV §§  G G/G 

Wechselkröte/  
Bufo viridis 

Art vorhanden 2 3 Anh. IV §§  G U/- 

Schmetterlinge        

Nachtkerzen-Schwärmer 
 Proserpinus proserpina 

Art vorhanden  R V Anh. IV §§  G G/G 

        

Legende: 

Rote Liste NW 
(RL NW):  0= ausgestorben; 1= vom Aussterben bedroht; 2= stark gefährdet; 3= gefährdet; R= durch extreme Seltenheit 

gefährdet; I= gefährdete wandernde Art; D= Daten unzureichend; V= Vorwarnliste;  
* = nicht gefährdet; ♦= nicht bewertet; S= Einstufung dank Naturschutzmaßnahmen; X= Dispersalart (Repro-
duktionsgebiete normalerweise außerhalb NWs, mitunter Einwanderung u. in Einzelfällen auch Vermehrung, 
ohne heimisch zu werden); M= Migrant, Irrgast oder verschleppt; k.A.= keine Angabe 

Rote Liste D 
(RL D):  0= ausgestorben oder verschollen; 1= vom Aussterben bedroht; 2= stark gefährdet; 3= gefährdet;  

G= Gefährdung unbekannten Ausmaßes, R= extrem selten; V= Vorwarnliste, D= Daten unzureichend; ♦= 
nicht bewertet;  -= kein Nachweis oder nicht etabliert; 

Geschützte Art:  §§= streng geschützt; §= besonders geschützt 
 

Status in NRW:  S=Sommervorkommen; W=Wintervorkommen; R= Rastvorkommen; D= Durchzügler; B = Brutvorkommen; 
BK= Brutvorkommen Koloniebrüter; NG= Nahrungsgast; G= Ganzjahresvorkommen; ?= aktuell unbekannt, 
evtl. ausgestorben 

 

Erhaltungs- 
zustand in NRW: G= günstig; U= unzureichend; S= schlecht; unbek.= unbekannt 
 
Quellen: 

1 LANUV (http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe (abgerufen am 26.11.2012)), WINK et al. 

(2005) 

2 Grüneberg et al. (2016): Rote Liste der gefährdeten Brutvogelarten in Nordrhein-Westfalen. Charadrius 52. Heft 1-2, 2016 

(2017). 

3 Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.) (2009): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 1: Wirbeltie-

re. BfN, Bonn, 386 S. 

4 Anhang der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) bzw. der EU-Vogelschutz-Richtlinie (VS-RL), Quelle: Landesamt für 

Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) (2012): Ampelbewertung planungsrelevante Arten NRW 

(Entwurf: Dr. Kaiser) (http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/web/babel/media/ampelbewertung_planungs 
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relevante_arten.pdf, abgerufen am 26.11.2012) 

5 
WINK et al. (2005) 

*Artenlisten aus: http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe (abgerufen am 14.08.19) 

 
 
 
 
5. Beschreibung des Vorhabens und relevante Wirkfaktoren 

5.1. Beschreibung des Vorhabens  

Die heutige Freifläche soll überwiegend als ‚Allgemeines →ohngebiet’ (→A), mit einer Grundflä-
chenzahl von 0,4 entwickelt werden. Auf dem etwa 3,3 ha großen zweiten Bauabschnitt des Gesamt-
gebietes sollen Bauflächen für den Bau von ca. 47 Einzel- und Doppelhäusern und maximal zwei klei-
nen Mehrfamilienhäusern geschaffen werden (s. Abb. 10). Im nordwestlichen Bereich wird in zentraler 
Lage eine Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz ausgewiesen. Unmittelbar angrenzend an 
den Spielplatz verläuft am nordwestlichen Randbereich des Plangebietes ein Grünzug, durch den ein 
Fuß- und Radweg führt. Dieser Grünzug dient zum einen der Strukturierung der Baugebiete, zum an-
deren verbindet dieser Grünzug die Wohngebiete mit der offenen Landschaft. 
Der südöstliche Randbereich des Plangebietes wird als Ortsrandeingrünung ausgebildet. Hierdurch 
wird die Ortschaft Ahe zur öffentlichen Landschaft hin begrenzt. Die verkehrliche Erschließung des 
Gebietes erfolgt über die Erschließungsstraßen des 1. Bauabschnitts (‚Im Rosengarten‘). Im →ohnge-
biet selbst sind eine ringförmige Straße sowie Stichstraßen geplant (s. Abb. 4), die die Zufahrt zu den 
einzelnen Grundstücken ermöglicht. Je Hauseinheit sind höchstens zwei Wohneinheiten geplant, da-
von ausgenommen sind zwei Mehrfamilienhäuser im nordwestlichen Teil des Plangebiets. Die Einzel- 
bzw. Doppelhäuser sind maximal zweigeschossig geplant. Hier ist eine Grundflächenzahl (GRZ) von 
0,4 festgesetzt, inklusive einer maximalen Überschreitung von 50% des Wertes durch Garagen, Car-
ports, Stellplätze, Zufahrten oder Nebenanlagen gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO. Nach § 22 (2) BauNVO 
ist für das Baugebiet eine offene Bauweise festgesetzt, so soll ein aufgelockertes Ortsbild entstehen. 
Die übergeordnete technische Ver- und Entsorgung ist durch die vorhandenen Einrichtungen sicherge-
stellt und muss lediglich für das Plangebiet ergänzt werden. Das Schmutzwasser aus dem Plangebiet 
wird dem Kanal in der „Sindorfer Straße“ zugeführt und zur Kläranlage abgeleitet. Das Nieder-
schlagswasser soll über das Rossflies in die Erft eingeleitet werden. Hierzu soll die bereits vorhandene 
Niederschlagsentwässerung des angrenzenden Bebauungsplanes Nr. 218.1 genutzt werden. Der vor-
handene Entwässerungsgraben (offener trapezförmiger Graben von rd. 190 m Länge als Retentions-
raum) wird dazu um ein Volumen von 700 m³ auf 1.270 m³ vergrößert. Der notwendige Ausbau des 
vorhandenen Grabens wird auf der dem Baugebiet angewandten nordöstlichen Seite erfolgen, so dass 
der vorhandene Weg an der südwestlichen Seite bleiben kann. Dieser Weg wird als öffentliche Grün-
fläche festgesetzt. Zwischen Weg und Graben muss aus Verkehrssicherungspflicht eine 2 m hohe Ein-
friedung um den Graben errichtet werden. Der Unterhaltungsweg wird weiterhin nordöstlich des Gra-
bens verlaufen. 
Aus dem Graben wird das Niederschlagswasser gedrosselt (Menge 7 l/s) in das Rossflies eingeleitet. 
Die genehmigte Einleitungsmenge wird beibehalten. 
 
5.2. Relevante Wirkfaktoren im Plangebiet 

Da mögliche vorhabensbedingte Auswirkungen sowohl kurz- als auch langfristig entstehen und auch 
wirken können, sind diese im Vorhinein einzuschätzen und die einzelnen Wirkfaktoren bezüglich ihrer 
Wirkung auf planungsrelevante Tier- und Pflanzenarten zu bewerten. 
baubedingter Wirkfaktoren: 

 temporäre Flächeninanspruchnahme (Einrichtung v. Baustellenzufahrten, Baustraßen, Abstel-
len v. Baugeräten, Materiallager) 
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 Lärm, Erschütterungen, Schadstoffemissionen 
 Entfernung ökologisch wichtiger Strukturen 
 Optische und akustische Störwirkungen 

 
 

 
Abb. 10: Entwurf des B-Plans Nr. 218.2 / Ahe „An der Kapelle 2“. Stadt Bergheim, Stand 12.07.19, o. Maßstab (Quelle: 
HAUSPARTNER - GESELLSCHAFT FÜR SCHLÜSSELFERTIGES BAUEN MBH, Siegburg, leicht verändert) 

 
 
anlagebedingter Wirkungen: 

 Flächenumwandlung 
 Flächeninanspruchnahme und damit Habitatzerstörung oder -umwandlung 
 Bodenverdichtung und –versiegelung 

geplanter 
Spielplatz 

Geplante Erweite-
rung des Entwäs-
serungsgrabens 
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 Zerschneidung von Biotopvernetzungsstrukturen 
 Barrieren wie die 2 m hohe Einzäunung des nordöstlichen Entwässerungsgrabens 
 Optische und akustische Störwirkungen (Straßenbeleuchtung, Außen- und Gartenbeleuchtung, 

etc.)  
 
betriebsbedingter Wirkungen: 

 Lärm, Erschütterungen, Schadstoffemissionen 
 Kollisionsrisiken, Fahrzeuge 
 Zerschneidungswirkungen 
 Optische und akustische Störwirkungen (Bewegungsunruhe etc.) 

 
 
Baubedingt wird es zu einer temporären Flächeninanspruchnahme, z.B. durch die Einrichtung von 
Baustellenzufahrten, Baustraßen und Materiallagern und das Abstellen von Baugeräten, kommen. Zu-
sätzlich sind Lärm, Erschütterungen und Schadstoffemissionen und optische und akustische Störwir-
kungen im Zuge der Baumaßnahmen zu erwarten. Eine Entfernung ökologisch potentiell wichtiger 
Strukturen für einige Arten kann nicht ausgeschlossen werden. Hier kann es vor Allem durch die Ent-
fernung von Vegetationsstrukturen und Oberbodenabtrag zur Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten und Nahrungsräumen kommen. Daneben wird die feuchte Hochstaudenflur am nordöstlichen 
Graben bauzeitlich zur Erweiterung des Grabens beseitigt werden. Nach Erweiterung des Grabens soll 
sich diese Vegetation wieder entwickeln. 
Anlagebedingt erfolgt eine Flächenumwandlung von zuvor ackerbaulich genutzter Fläche, bzw. Feld-
wegen und Ackerrandstreifen zu teilweise verdichteten, versiegelten, teilversiegelten und überbauten 
Flächen, Gärten, Flächen für den Kinderspielplatz etc. Es entsteht eine Inanspruchnahme der zuvor 
landwirtschaftlich genutzten Flächen als Allgemeines Wohngebiet (WA, gemäß § 4 BauNVO).  
Durch die geplante Erweiterung der nord-östlich und nord-westlich gelegenen Wohngebiete werden 
betriebsbedingte Faktoren wie Lärm, Erschütterungen und Schadstoffemissionen, sowie optische und 
akustische Störungen für die Umgebung zunehmen. Aufgrund der geringen Größe des UGs wird aber 
nur von einer geringen Erhöhung der in den nördlich angrenzenden Wohngebieten ohnehin gegebenen 
Störwirkungen ausgegangen. 
Mit einem signifikant erhöhten betriebsbedingten Kollisionsrisiko bezüglich Verkehr wird nicht ge-
rechnet, da im UG keine Leitstrukturen wie Hecken, Gewässer oder Waldränder vorhanden sind und 
somit auch nicht entfernt werden. Ferner wird in dem geplanten Wohngebiet selbst nur ein relativ ge-
ringes Verkehrsaufkommen gegeben sein.  
Durch eine Wohnbebauung ist erfahrungsgemäß keine erhebliche Zunahme der Gefahr des Vogel-
schlags an Glasflächen zu erwarten, wie dies im Vergleich zu hohen verglasten Bürogebäuden oder 
ähnlichem im städtischen Umfeld zu erwarten wäre. 
 
 
6. Betroffenheit artenschutzrechtlich relevanter Arten  

6.1. Mögliches Konfliktpotential mit potentiell vorkommenden Arten 

Tab. 4 (s. Anhang) zeigt bei welchen der nachgewiesenen oder potentiell in den Messtischblättern 
(MTB) 5005 und 5006 vorkommenden Arten in Bezug auf die geplante Baumaßnahme (ohne Einbe-
zug von Vermeidungsmaßnahmen) Konfliktpotential im Untersuchungsraum besteht und bei welchen 
Arten das Eintreten von Verbotstatbeständen im Sinne des § 44 BNatSchG  nicht ausgeschlossen wer-
den kann. In Tab. 2 sind die Betroffenen Arten und die Konflikte kurz zusammengefasst (sortiert nach 
Konflikten). Das Konfliktpotential wird im Folgenden für die einzelnen Artengruppen näher erläutert. 
Da für die Artengruppe der Vögel, insbesondere der Feld- und Offenlandvögel, eine Kartierung im 
Jahr 2016 durchgeführt wurden (HENF U. TRÖLTZSCH 2016), wird bei nicht nachgewiesenen Arten, 
deren Lebensraumansprüche potentiell im Plangebiet erfüllt sein könnten, nicht von einem Vorkom-
men bzw. Konfliktpotential ausgegangen. Arten, die als planungsrelevante Wintergäste oder Rastvögel 
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potentielle Rast- oder Nahrungshabitate im Plangebiet haben könnten, werden in der Tabelle aufge-
führt, da keine Erfassung der Rastvögel und Wintergäste stattfand. 
 
Tab. 2: Konfliktpotential betroffener Arten im Untersuchungsgebiet (UG) ohne Einbezug von Vermeidungs- und Aus-
gleichsmaßnahmen.  

Deutscher Name Mögliche Konflikte? Konfliktbeschreibung 

Feldlerche ja 
Verlust eines Brutreviers, Beeinträchtigung 4 angrenzender 
Brutreviere (Kulisseneffekt) 

Rebhuhn Ja 
Nachgewiesene. Nutzung des Plangebiet als Teil des Nah-
rungshabitats, Beeinträchtigung eines angrenzenden Brutre-
viers (Störung, Unterbrechung der Biotopvernetzung) 

Nachtkerzenschwärmer Ja 
Ganzjähriges Vorkommen potentiell am nordöstlichen Re-
tentionsgraben möglich (Futterpflanzen für Raupe und Imago 
vorhanden) 

Großer Abendsegler, Rauhautfleder-
maus, Teichfledermaus, Wasserfle-
dermaus, Zwergfledermaus 

Ja Mögliche Nutzung des UG als Nahrungs-(Teil-)habitat 

Bluthänfling Ja 
Nachgewiesene Nutzung des UG als Nahrungshabitat (HENF 

U. TRÖLTZSCH 2016), Kein Nachweis von Brutrevieren 

Kornweihe Ja 
Mögliche Nutzung des UG als Nahrungs-(Teil-)habitat beim 
Durchzug oder als Wintergast 

Mäusebussard ja 
Nachgewiesene Nutzung des UG als Nahrungshabitat (HENF 

U. TRÖLTZSCH 2016), Kein Nachweis von Brutrevieren 

Mehlschwalbe, Rauchschwalbe Ja 
Nachgewiesene Nutzung des UG als Nahrungs-(Teil-)habitat, 
potentielle Bruthabitate in der angrenzenden Siedlung 

Star  
Nachgewiesene Nutzung des UG als Nahrungs-(Teil-)habitat, 
Kein Nachweis von Brutrevieren 

Turmfalke ja 
Nachgewiesene. Nutzung des UG als Nahrungshabitat (HENF 

U. TRÖLTZSCH 2016). 2019: Brut in nördlich angrenzendem 
Garten im Nadelbaum (Eigene Beobachtung) 

Wiesenpieper ja 
Nachweis als Durchzügler, Mögliche Nutzung des UG als 
Nahrungs-(Teil-)habitat auf dem Durchzug 

Sonstige Vogelarten:   

Ubiquitäre Vogelarten ja 
Möglicher Niststandort in Gehölzen der anliegenden Wohn-
siedlung 

   
 
 
6.1.1 Säugetiere 

Für die potentiell in den entsprechenden MTB vorkommenden Fledermausarten stellt das UG ledig-
lich ein potentielles Nahrungshabitat dar. Es befinden sich im UG keine geeigneten Quartiere wie 
Baumhöhlen oder frostfreie Winterquartiere. Lediglich in der angrenzenden Wohnsiedlung sind Quar-
tiere in und an Gebäuden oder ggf. auch an oder in Bäumen denkbar. Aufgrund der geringen Größe 
und der intensiven Nutzung spielt das Plangebiet als Nahrungshabitat eine eher untergeordnete Rolle 
für Fledermäuse. 
Für die Haselmaus sind keine geeigneten Lebensraumstrukturen im UG vorhanden, weshalb diese Art 
hier nicht weiter betrachtet wird. 
Lt. Säugetieratlas NRW-Vorkommen gab es auch früher keine Feldhamster-Nachweise  im entspre-
chenden MTB-Quadranten (5005.4), dafür aber in angrenzenden Quadranten, so im MTB-Quadranten 
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5006.3 (Daten vor 1950), 5005.3 (letzte Angabe von 1998, Quelle: Biologische Station), 5005.1 (Da-
ten vor 1960)2.  
Nach Geiger-Rosworoa u. Köhler (2016) setzte sich der Rückgang der Art auch im 20. Jhd. auf Grund 
der landwirtschaftlichen Intensivierung, des Einsatzes von Rodentiziden und des Flächenverlustes fort. 
Aus den letzten Jahren liegen nur noch aus dem Bereich eines einzigen MTB (5306 Euskirchen, im 
Raum Zülpich, schriftl. Auskunft Herr Esser, Kölner Büro für Faunistik, 07.03.16) Nachweise der Art 
vor.  
Aufgrund der Bodenverhältnisse kann ein Vorkommen des Feldhamsters im Plangebiet nicht ausge-
schlossen werden. Im Untersuchungsgebiet herrschen Parabraunerde- bzw. Pseudogley-Parabraunerde-
Böden vor, die teilweise pseudovergleyt sind (Bodentypen L31, L34). Die Böden sind mittel- bis gut 
grabbar und besitzen hohe (65-80) bis sehr hohe (70-90) Bodenwertzahlen. Aufgrund des etwa 6 km 
vom UG entfernten Hambacher Tagebaus weist das UG abgesenkte Grundwasserstände auf. Der Feld-
hamster besiedelt bevorzugt tiefgründige, lockere Löss- bzw. Lösslehmböden (z.B. Parabraunerden), 
die wärmebegünstigt, grundwasserfern und nicht zu steinig sind. Die Böden im Untersuchungsgebiet 
sind somit grundsätzlich für den Feldhamster geeignet. Auch die ackerbauliche Nutzung auf den Un-
tersuchungsflächen bietet ihm einen geeigneten Lebensraum. Durch eine im Sommer 2012 erfolgte 
Untersuchung zum Vorkommen des Feldhamsters im angrenzenden Untersuchungsgebiet des 1. Bau-
abschnitts (KÖLNER BÜRO FÜR FAUNISTIK 2012) konnte eine aktuelle Besiedlung ausgeschlossen wer-
den. 
Vorkommen des Feldhamsters sind im Gebiet der Stadt Bergheim westlich der Erft aktuell keine be-
kannt (mündl. Auskunft Hr. Beyerle, Stadt Bergheim 02.03.16), obwohl im Rahmen von weiteren B-
Plan-Verfahren entsprechende Untersuchungen durchgeführt wurden. 
 
Vorkommen des Feldhamsters werden auf Grund der o.g. Sachlage im Plangebiet ausgeschlossen. 
 
6.1.2 Vögel 

Im Rahmen der Brutvogel-Kartierung im Jahr 2016 wurden folgende Arten im Bereich der Untersuchungs-
fläche nachgewiesen (HENF UND TRÖLTZSCH 2016)3:  
 
Tab. 3: Im Bereich der Untersuchungsfläche (UG) nachgewiesene Vogelarten (Henf und Tröltzsch 2016)  
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Amsel 
(Turdus merula) 

A (B) * *  §   

Bachstelze 
(Motacilla alba) 

BA (B) * V  §   

Blaumeise 
(Parus caeruleus) 

BM (B) * *  §   

Bluthänfling 
(Cardueli scannabina) 

Hä NG 3 V [3]  §  Unbek. 

Buchfink 
(Fringilla coelebs) 

B (B) * *  §   

Dorngrasmücke 
(Sylvia communis) 

Dg (B), NG * *  §   

Feldlerche 
(Alauda arvensis) 

Fl B, (B), 
NG 

3 3S  §  U  

                                                   
2  Geiger-Roswora D, Köhler U (2016): Feldhamster (Cricetus cricetus). In: AG Säugetierkunde 
NRW — Online-Atlas der Säugetiere Nordrhein-Westfalens. Heruntergeladen von saeugeratlas-
nrw.lwl.org am 02.03.2016, zuletzt besucht am 22.08.19 
3  5 Begehungen zwischen April und Juni 2016 sowie 1 Nachtbegehung in Anlehnung an die 
Methoden für naturschutzrelevante Freilanduntersuchungen (LÖBF 1996) und SÜDBECK, at. al. 2005 
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Grünfink 
(Carduelis chloris) 

Gü (B) * *  §   

Hausrotschwanz 
(Phoenicurus ochruros) 

Hr (B), NG * *  §   

Haussperling 
(Passer domesticus) 

H (B), NG V V  §   

Heckenbraunelle 
(Prunella modularis) 

He (B) * *  §   

Heringsmöwe 
(Larus fuscus) 

Her Ü * R  §  G 

Kanadagans 
(Branta canadensis) 

Kag Ü       

Kohlmeise 
(Parus major) 

K (B) * *  §   

Mäusebussard 
(Buteo buteo) 

Mb NG, Ü * *  § §§ G 

Mehlschwalbe 
(Delichon urbica) 

M NG, Ü 3 3S  §  U 

Misteldrossel 
(Turdus viscivorus) 

Md (B) * *  §   

Mönchsgrasmücke 
(Sylvia atricapilla) 

Mg (B) * *  §   

Rabenkrähe 
(Corvus corone) 

Rk NG * *  §   

Rauchschwalbe 
(Hirundo rustica) 

Rs NG, Ü 3 3S  §  U 

Rebhuhn 
(Perdix perdix) 

Re (BV), 
NG 

2 2S  §  S 

Ringeltaube 
(Columba palumbus) 

Rt (B) * *  §   

Star  
(Sturnus vulgaris) 

S NG 3 VS [3]  §  Unbek. 

Stieglitz 
(Carduelis carduelis) 

Sti NG * *  §   

Straßentaube (Columba livia 
f.domestica) 

Stt NG       

Turmfalke  
(Falco tinnunculus) 

Tf NG * VS  § §§ G 

Wiesenpieper  
(Anthus pratensis) 

W D 2 2S Art. 
4(2) 

§  S 

Wiesenschafstelze  
(Motacilla flava) 

St (B), NG * *  §   

Zaunkönig  
(Troglodytes troglodytes) 

Z (B) * *  §   

Zilpzalp  
(Phylloscopus collybita) 

Zi (B) * *  §   

 
Legende zur Tabelle Vögel 
 
Status = B = Brutvogel, (B) = Brutvogel angrenzend an Untersuchungsraum, N(G) = Nahrungsgast, BV = Brutverdacht, D = 
Durchzügler, Ü = Überfliegend, W = Wintergast, ? = Status unbekannt 
 
Rote Liste Status 
0  - Art ausgestorben   M  - migrierende Art 
1  - vom Aussterben bedroht   N/S  - von Maßnahmen des Naturschutzes abhängig 
2  - stark gefährdet   R  - natürlich/extrem selten 
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3  - gefährdet   V  - Vorwarnliste 
D  - Daten unzureichend   *  - ungefährdet 
G  - Gefährdung anzunehmen, aber    - nicht bewertet 

  Status unbekannt   -  - kein Nachweis oder nicht etabliert 
I  - gefährdete wandernde Art 
 
Bundesartenschutzverordnung / Bundesnaturschutzgesetz 
§ - besonders geschützte Art     §§  - streng geschützte Art 
Erhaltungszustand der Populationen planungsrelevanter Arten im atlantischen Raum NRW 
 

(G) günstig 
(U) ungünstig/unzureichend 
(S) ungünstig/schlecht 

( ) sich verschlechternd ( ) sich verbessernd (B) als Brutvogel (K) als Koloniebrüter (R) als Rastvogel 
 
Literatur 
a. GRÜNEBERG, C., H.-G. BAUER, H. HAUPT, O. HÜPPOP, T. RYSLAVY & P. SÜDBECK (2016): Rote Liste der Brut-
vögel Deutschlands, 5. Fassung, 30. November 2016. Ber. Vogelschutz 52: 19-67. 
b SUDMANN, S. R., C. GRÜNEBERG, A. HEGEMANN, F. HERHAUS, J. MÖLLE, K. NOTTMEYER-LINDEN, W. 
SCHUBERT, W. VON DEWITZ, (alle Nordrhein-Westfälische Ornithologengesellschaft – NWO), M. JÖBGES, J. WEISS 
(beide Vogelschutzwarte im Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz – LANUV NRW) (2011): Rote Liste und 
Artenverzeichnis der Brutvogelarten – Aves in Nordrhein-Westfalen, Stand Dezember 2008, in LANUV (Hrsg.): Rote Liste 
der gefährdeten Pflanzen, Pilze und Tiere in Nordrhein-Westfalen, 4. Fassung, 2011 – LANUV-Fachbericht 36, Band 2, S. 
79-158. 
c EU-VOGELSCHUTZRICHTLINIE (2009): Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. 
November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (kodifizierte Fassung). 
d DER BUNDESMINISTER FÜR NATUR, UMWELT UND REAKTORSICHERHEIT (2009): Gesetz zur Neuregelung des 
Rechts des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz BNatSchG). Zuletzt geändert 31.08.2015. 
e MINISTERIUM FÜR KLIMASCHUTZ, UMWELT, LANDWIRTSCHAFT, NATUR- UND VERBRAUCHERSCHUTZ 
(MKULNV) NRW (Hrsg.) (2015): Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen – Vorkommen, Erhaltungszustand, Gefährdun-
gen, Maßnahmen, 266 S. 

 
 
 
Im Bereich der Untersuchungsfläche und deren unmittelbaren Umgebung konnten 30 Vogelarten fest-
gestellt werden (HENF U. TRÖLTZSCH 2016 wie auch die folgende Textpassage). Unter diesen befin-
den sich auch mehrere streng geschützte (BNatSchG/BArtSchV) und in NRW planungsrelevante 
(MUNLV 2008) Arten. Von den 30 nachgewiesenen Arten brütet mit der Feldlerche lediglich 1 Art 
im Bereich der Untersuchungsfläche, […] 17 weitere Arten sind als Brutvogel für das Umfeld der 
Untersuchungsfläche nachgewiesen. Die restlichen Arten suchen die Fläche zur Nahrungssuche auf, 
bzw. waren als Durchzügler oder Überflieger zu verzeichnen. Von den nachgewiesenen Arten sind 8 
[10] Arten planungsrelevant (MKULNV 20154). Darüber hinaus werden einige nicht planungsrelevan-
te Arten (Bachstelze, […], Haussperling […]) in der ↑orwarnliste (s. GRÜNEBERG et al. 2016 oder 
SUDMANN et al. 2011) geführt. Keine dieser Arten brütet auf der betroffenen Fläche (vgl. Tab. 3).  
Das betrachtete Gebiet war 2016 ein intensiv bewirtschafteter, strukturarmer Kartoffelacker ohne be-
gleitende Saumbiotope. Einzig im Osten des Untersuchungsgebiets befindet sich ein Graben mit gras-
bewachsener Böschung, der von der sonst sehr homogenen Ackerlandschaft abweicht. Die angebauten 
Feldfrüchte auf den angrenzenden Flächen waren 2016 Raps und Getreide. Baum- und gebüschbrü-
tende Vogelarten waren daher als Brutvogelarten auszuschließen. Als brütende Arten konnten also nur 
solche erwartet werden, die ihr Nest am Boden oder in der unteren Krautschicht anlegen. Anderseits 
bietet das Umfeld durchaus Nistpotential für Frei-, Nischen-, Halbhöhlen- und Höhlenbrüter. Diese 
Vogelarten könnten auch auf der untersuchten Fläche als Nahrungsgäste erwartet werden.  
Als planungsrelevante Art kam im Untersuchungsgebiet mit der Feldlerche nur eine Brutvogelart vor. 
Allerdings nutzte ein Rebhuhn-Paar die Fläche als Nahrungshabitat. Weitere planungsrelevante Arten 
konnten als Durchzügler, überfliegend oder ebenfalls als Nahrungsgäste festgestellt werden. 
 
Die Brutdichte der Feldlerche wird von HENF UND TRÖLTZSCH (2016) mit nur einem Brutpaar als relativ 
niedrig eingeschätzt. Möglicherweise sei sie in anderen Jahren in Abhängigkeit von der Anbaufrucht höher. 

                                                   
4  Gemäß der Roten Liste NRW (GRÜNEBERG et al. (2016, veröffentlicht 2017) gelten Blut-
hänfling und Star aktuell ebenfalls als ‚gefährdet‘ und in NR→ als planungsrelevante Arten) 
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Neben dem Verlust des Brutreviers für ein Brutpaar ist von einem negativen Effekt (Verdrängung, Ver-
schiebung) auf 4 Brutreviere außerhalb des B-Plangebietes auszugehen. 
Konflikte, die nach § 44 BNatSchG Verbotstatbestände auslösen könnten, sind nach Auffassung des Ver-
fassers daher zu erwarten und dementsprechend Ausgleichsmaßnahmen in Form von geeigneten Ersatz-
fortpflanzungs- und Nahrungshabitaten vorzusehen (s.u. Kap. 7.2). 
 

 
Abb. 11: Ermittelte Feldlerchen-Reviere im UG  und dessen Umgebung 
 
Im betrachteten Gebiet wurden, trotz der wenigen vorhandenen Saumbiotope, Rebhühner als Nahrungs-
gast mit Brutrevier im Umfeld nachgewiesen (HENF UND TRÖLTZSCH 2016, wie auch die folgenden Aussa-
gen). Das  Untersuchungsgebiet selbst eignete sich im Jahre 2016 auf Grund der angebauten Feldfrüchte 
(Kartoffeln) nicht als Bruthabitat. Durch die geplante Bauaktivität im UG verringert sich das Gesamthabitat 
der Art. Auf Grund ungeeigneter Strukturen wird vermutlich keine Brutstätte beeinträchtigt. Die nächsten, 
teilgeeigneten Gehölz- und Saumstrukturen befinden sich im Osten des Untersuchungsgebietes an der 
Schnellstraße. Durch Bautätigkeit wird die Verbindung zu diesen potentiell geeigneten Bruthabitaten un-
terbrochen, zudem entsteht durch Baulärm und -kulisse mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Scheuchwir-
kung. Da im direkten Umfeld des UG mit großer Wahrscheinlichkeit nur wenige weitere Rebhuhnpaare 
vorkommen, wird die lokale Population beeinträchtigt. Das geplante Bauvorhaben löst damit Konflikte und 
damit nach § 44 BNatSchG Verbotstatbestände aus, wenngleich nicht unmittelbar Brutstätten zerstört wer-
den. 
 
In Kapitel 7.2 werden deshalb Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) für das Rebhuhn in Kombination 
mit Maßnahmen für die Feldlerche vorgesehen, die eine Verbesserung des Lebensraumes durch Bereitstel-
lung von Nahrungshabitaten zum Ziel haben. 
 
Bezüglich der als Nahrungsgäste nachgewiesenen Arten (beispielsweise Star, Bluthänfling, s.o.) ist davon 
auszugehen, dass im unmittelbaren räumlichen Umfeld vergleichbare Strukturen vorhanden sind, so dass 
diese Arten auf anliegende Flächen ausweichen können. Eine signifikante Beeinträchtigung der Lokalpopu-
lationen, aufgrund des Verlustes von Nahrungs-(Teil-)Lebensräumen wird deshalb und aufgrund der gerin-
gen Größe des Eingriffsgebietes ausgeschlossen. 
Für Arten, die im unmittelbar angrenzenden Siedlungsbereich brüten können, kann der Eingriff zumindest 
temporär während der Bauzeit mit akustischen und optischen Störungen einhergehen. Aufgrund der Vorbe-
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lastung durch die gegebene Geräuschkulisse des Siedlungsbereiches wird dies aber langfristig nicht zu 
einer signifikant erhöhten Störung führen. Da die Baumaßnahmen nur temporär stattfinden, ist eine länger-
fristige Störung nicht zu erwarten. 
2019 wurden fütternde Turmfalken in einem Nadelbaum am nördlichen Rand der Bebauung als Zufallsfund 
nachgewiesen, weshalb dort von einer Brut ausgegangen wird. Konflikte durch das Vorhaben werden aber 
bei einer Brut in angrenzenden Gehölzen ausgeschlossen, da das B-Plangebiet nur einen Teil des großflä-
chigen Nahrungshabitats darstellt. Turmfalken nutzen neben Nischen an Bauwerken beispielsweise auch 
alte Krähennester als Brutplatz und können deshalb hinsichtlich des Brutplatzes in vergleichbare Strukturen 
im Umfeld ausweichen. 
Die Kornweihe kommt in NRW nur als Wintergast vor. Der Planbereich stellt in diesem Fall kein es-
sentielles Nahrungshabitat, sondern höchstens ein Teilhabitat des Nahrungsgebietes während des Win-
terdurchzugs dar. Im Zuge der geplanten Bebauung ist lediglich mit einem Verlust kleinerer Anteile 
der Gesamt-Nahrungshabitate für die Arten Mäusebussard, sowie Mehl- und Rauchschwalbe zu rech-
nen (vgl. HENF UND TRÖLTZSCH 2016). Das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG 
wird für diese Arten ausgeschlossen. 
Ein Vorkommen der Arten Eisvogel, Alpenstrandläufer, Baumfalke, Baumpieper, Beutelmeise, Bie-
nenfresser, Feldschwirl, Flussregenpfeiffer, Flussuferläufer, Grauammer, Graureiher, Grauspecht, 
Grünschenkel, Habicht, Heidelerche, Kampfläufer, Kiebitz, Kleinspecht, Knäk- und Krickente, Ku-
ckuck, Löffelente, Mittelspecht, Nachtigall, Pirol, Rohrweihe, Saatkrähe, Sandregenpfeiffer, Schleier-
eule, Schnatterente, Schwarzhalstaucher, Schwarzkehlchen, Schwarzspecht, Sperber, Spießente, Stein-
kauz, Steinschmätzer, Teichrohrsänger, Turteltaube, Uferschwalbe, Wachtel, Waldkauz, Wanderfalke, 
Waldlaubsänger, Waldwasserläufer, Wasserralle und Zwergtaucher wird aufgrund fehlender Lebens-
raumstrukturen oder fehlender Nachweise während der Kartierung im UG ausgeschlossen.  
 
6.1.3 Amphibien 

Im UG sind keine potentiellen Laichgewässer für planungsrelevante Arten vorhanden. Auch in der 
unmittelbaren Umgebung sind solche Gewässer nicht zu finden. Eine Nutzung als Landlebensraum 
wird deshalb ebenfalls ausgeschlossen. 
 
6.1.4 Schmetterlinge 

Für den planungsrelevanten Nachtkerzen-Schwärmer stellt der Retentionsgraben am nordöstlichen 
Rand mit einer feuchten und ruderalen Hochstaudenflur auf den Böschungen einen potentiellen Ganz-
jahreslebensraum dar (vgl. Abb. 7). Geeignete Futter- und Fraßpflanzen für die Falter-Imago und Rau-
pen sind jeweils vorhanden (Blutweiderich (Lythrum salicaria), Weidenröschen- (Epilobium spec.) 
und Nachtkerzen-Arten (Oenothera spec.) für die Raupen sowie Schmetterlingsblütler wie Wicken 
(Vicia spec.) für die adulten Schmetterlinge. 
Da die Art als ausgesprochen mobil und wenig standorttreu gilt, ist eine Besiedlung des Grabens in-
nerhalb der Ackerflur mit der begleitenden Brach- und Ruderalvegetation möglich. Durch die Beseiti-
gung der Vegetation und Bodeneingriffe während der Verbreiterung des Grabens ist deshalb der Ein-
tritt von Verbotstatbeständen gemäß §44 (1) Nr. 1-3 BNatSchG nicht auszuschließen (Tötung von 
Raupen, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Überwinterungshabitaten, erhebliche Störungen). Es sind 
deshalb entsprechende Vermeidungsmaßnahmen und Ausgleichsmaßnahmen (siehe Kapitel 7.2) 
vorzusehen. 
 
6.1.5 Sonstige Arten 

Bruten ubiquitärer Vogelarten im Umfeld des Plangebiets sind nicht auszuschließen. Im direkten Eingriffs-
bereich sind aber keine geeigneten Nistplätze wie Bäume oder Sträucher vorhanden. 
 
 
6.2. Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht betroffene Arten 

Bei dem größten Teil der potentiell in den MTB (Messtischblättern) 5005 und 5006 vorkommenden 
planungsrelevanten Arten wird eine Beeinträchtigung durch das Vorhaben ausgeschlossen. Hierzu 
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gehören alle potentiell vorkommenden Fledermausarten, der Feldhamster, die Haselmaus, 57 der 59 
Vogelarten und alle Amphibienarten. 
 
 
 

7. Bewertung Stufe II: Vertiefende Analyse der betroffenen planungsrelevanten Ar-
ten 

 
7.1. Planungsrelevante Arten für die durch den Eingriff artenschutzrechtliche Konflikte entste-
hen können 

Das Eintreten von Verbotstatbeständen im Sinne des § 44 BNatSchG kann für die Falterart Nachtkerzen-
schwärmer und für folgende Vogelarten nicht ausgeschlossen werden: Feldlerche und Rebhuhn. Sie wer-
den einer vertiefenden artenschutzrechtlichen Analyse unterzogen (Stufe II). In diesem Rahmen sind 
entsprechende Maßnahmen zu konzipieren. Die Prüfprotokolle zum Vorhaben und der einzelnen be-
troffenen Arten sind im Anhang beigefügt. 
 
 
7.2 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung sowie Ausgleich artenschutzrechtlicher Be-
troffenheiten 

Folgende Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sollen im Rahmen der Planumsetzung durchge-
führt werden um das Auslösen von Verbotstatbeständen zu verhindern, bzw. Beeinträchtigungen zu 
verringern.  
 
Vermeidungsmaßnahmen  
V 1: Oberflächliche Beseitigung der Grabenvegetation am nordöstlichen Retentionsgraben im 

Zeitraum September – März ohne Eingriffe in den Boden, Bodeneingriffe und -arbeiten 
erst ab dem darauffolgenden Mai (Mitte des Monats) 
Nach Mahd ist die bis Mai eventuell aufkommende Vegetation kurz zu halten. 
Falls eine Beseitigung der Vegetation zwischen April und August notwendig ist, hat im Rah-
men einer Ökologischen Baubegleitung vor der Mahd/ Beräumung eine Kontrolle der Vegeta-
tion auf Raupen oder Falter des Nachtkerzenschwärmers zu erfolgen. Im Falle nachgewiesener 
Raupen sind diese abzusammeln und an geeignete Ersatzhabitate mit entsprechenden Futter-
pflanzen auszusetzen. 
Ziel: Schutz der potentiell in der Grabenvegetation vorkommenden Raupen des Nachtkerzen-
schwärmers sowie der Verpuppungsstadien in Erdhöhlen in ihren Überwinterungsquartieren. 
Ab Mai aus den Verpuppungsstadien schlüpfende Falter können sich als sehr mobile, nicht 
standorttreue Art aktiv neue geeignete Ersatzlebensräume mit Futterpflanzen auf angrenzenden 
Bracheflächen suchen.  

 
V 2: Kontrolle der Bauplätze vor der Inanspruchnahme durch eine ökologische Baubegleitung 

im Falle einer Inanspruchnahme zwischen 28.02. bis 01.10. 
V 2 gilt nur innerhalb der Vogelbrutzeit vom 28.02. bis 01.10. Außerhalb der Brutzeit ist diese 
ökologische Baubegleitung nicht notwendig. 

 

Da nicht auszuschließen ist, dass sich im Eingriffsbereich auf den Baugrundstücken, die mehr 
als 20 m von der jetzigen Bebauung entfernt liegen, zur Brutzeit Feldlerchen oder Rebhühner 
ansiedeln, ist auf diesen Flächen eine ökologische Baubegleitung durchzuführen.  
Das bedeutet, dass jedes der o.g. Grundstücke unmittelbar vor Baubeginn von einer Fachper-
son begutachtet und auf brütende oder sich ansiedelnde Vögel (v.a. Bodenbrüter) untersucht 
werden muss. Sollten brütende Vögel nachgewiesen werden, so ist der jeweilige Baubeginn bis 
nach Abschluss der Brut zu verschieben. Kann bei der Kontrollbegehung die Nutzung des je-
weiligen Teilstücks als Bruthabitat ausgeschlossen werden, sollte der Baubetrieb dort zeitnah 
(innerhalb von 5 Tagen) beginnen. 
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V 3: Vermeidung unnötiger Lärmemissionen 

Zum Schutz störungsempfindlicher Arten wie z.B. einiger Vögel und Fledermäuse sollten un-
nötige Lärmemissionen vermieden werden. Hierzu dient die Verwendung moderner Arbeitsge-
räte und Baumaschinen. 

 

V 4: Vermeidung unnötiger Lichtemissionen 
Um Störungen brütender, ruhender oder schlafender Tierarten und jagender Fledermausarten 
zu vermeiden bzw. zu minimieren ist eine potentielle Ausleuchtung des Baustellenbereichs 
möglichst gering zu halten. Eine Beleuchtung sollte nur wenn nötig erfolgen und wenn dann in 
zielgerichteter Form, d.h. die Lichtkegel sind möglichst so einzustellen, dass die Beleuchtung 
von oben herab erfolgt. Ein Abstrahlen z.B. in den Himmel oder in anliegende Gebüsch- oder 
Waldbereiche ist zu unterbinden. 

 
Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF- Maßnahmen)5 
CEF-A1: Anlage eines Extensiv-Ackers oder einer Ackerbrache mit Blühstreifen auf einer ein-

griffsnahen Fläche sowie auf einer weiteren Fläche (Gesamtumfang rd. 1,2 ha) vor Inan-
spruchnahme des B-Plangebietes 
Zwei zur Zeit intensiv genutzte Ackerflächen sind in einer für die Feldlerche und das Rebhuhn 
optimierten Anbauweise6 zu bewirtschaften. Die Umstellung hat vor der Inanspruchnahme des 
B-Plangebietes zu erfolgen. Verschiedene alternierende Bewirtschaftungsformen sind möglich 
(Extensiver Ackerbau mit Düngungsverzicht und doppeltem Saatreihenabstand, Blühstreifen, 
Ackerbrache/ Schwarzbrache). Die Bewirtschaftung der Flächen kann auf Grundlage der arten- 
und naturschutzfachlichen Kriterien jedes Jahr angepasst werden (Zielart Feldlerche). Auf dem 
Flurstück 81 (Flur 21, Gemarkung Quadrath-Ichendorf) ist stets ein Blühstreifen (mindestens 6 
x 100 m) anzulegen, als Nahrungshabitat für das Rebhuhn. 
Lage der Flächen: a) westlich des B-Plangebietes (Flurstück 87, Flur 21, Gemarkung Quad-
rath-Ichendorf, 5.903 m², verbleibende Größe nach Abzug eines 100 m Abstandsstreifen zur 
Baumhecke auf Grund des auf die Feldlerche negativ wirkenden Kulisseneffektes: rd. 3400 m²) 
sowie b) nordöstlich von Bergheim (Flurstück 5, Flur 30, Gemarkung Hüchelhoven. 6.153 m²).  
Ziel: Brut- und Nahrungsflächen für Feldlerchen, Optimierung von Nahrungsfläche für das 
Rebhuhn auf der B-Plan-nahen Fläche (Blühstreifen). Aus Erfahrungswerten ist unter den be-
sonders günstigen Bedingungen in der rheinischen Börde und unter der Voraussetzung einer 
optimalen Bewirtschaftung eine Flächengröße von rd. 0,5 ha ausreichend für den Ausgleich ei-
nes Brutrevierpaares der Feldlerche (Fläche b). Die Fläche a) trägt daneben zur Habitatverbes-
serung hinsichtlich Nahrungshabitaten der Feldlerchenreviere im Umfeld des B-Plangebietes 
bei. 
 

                                                   
5  CEF-Maßnahme (continuous ecological functionality-measures, Übersetzung etwa ‚Maßnahmen zur dauer-
haften Sicherung der ökologischen Funktion‘) 
6  Grundlage ist das Maßnahmenkennblatt „Natur-/Artenschutzacker“. Weitere Hinweise gibt der Leitfaden 
„→irksamkeit von Artenschutzmaßnahmen“ (MKULN↑ NR→ 2013) im Maßnahmensteckbrief für die Feldlerche 
(ID10, Anhang 2) 
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Abb. 12: Lage der 1. Teilfläche der Ausgleichsmaßnahme CEF-A1 westlich des B-Plangebietes im Luftbild (Kataster aus 
der DGK5, ohne Maßstab) 

 

 
 

 
Abb. 13 und 14: Blick über die B-Plan-nahe 1. Teilfläche für Ausgleichsmaßnahme CEF-A1 in Richtung Südosten (keine 
Kulisseneffekte) und in Richtung Südwesten, 17.06.19, Ing.-büro Rietman 

 

B-Plan-
Gebiet 
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Abb.15: Lage der 2. Teilfläche der Maßnahme CEF-A1 nordwestlich von Fliesteden, Bergheim im Luftbild (ohne Maßstab) 

 
 
A2: Wiederherstellung der Grabenvegetation mit Blutweiderich (Lythrum salicaria), Weiden-
röschen- (Epilobium spec.), und Nachtkerzen-Arten (Oenothera spec.) 

Die Böschungsflächen des Grabens sind nach der Verbreitung mit einer Regio-
Saatgutmischung für Ufer oder Feuchte Hochstaudenfluren einzusäen. Dabei hat eine Beimi-
schung von Blutweiderich (Lythrum salicaria), Weidenröschen- (Epilobium spec.) und Nacht-
kerzen-Arten (Oenothera spec.) zu erfolgen. 
Ziel: Erhalt von potentiellen Lebensräumen und Trittsteinbiotopen für den Nachtkerzen-
schwärmer (Eiablage- und Futterpflanzen für Raupen, Futterpflanzen der adulten Schmetter-
linge: Nelkengewächse wie Lichtnelke (Silene spec.), Lippenblütler wie Taubnessel und 
Gundermann, Schmetterlingsblütler wie Wicken (Vicia spec.)). 

 
 
Tab. 4: Mögliche Betroffenheit der planungsrelevanten Art gemäß § 44 (1) Nr. 1,2 und 3 (Prüfprotokolle siehe Anhang) und 
der nach USchadG zu beachtenden Arten, vorbehaltlich der Ergebnisse der laufenden Vogelkartierung 

Deutscher Name 

Mögl. Beschädi-
gung v. Fort-
pflanzungs- u. 
Ruhestätten? 

Mögl. Tötung o. 
Verletzung v. 
Tieren 

Mögl. 
Störung 
v. Tieren 

Vermeidungs- u. Minde-
rungsmaßnahmen 

Eintreten v. Verbotstatbe-
ständen nach Einhaltung d. 
Maßnahmen V1-V4, CEF-
A1-A2 

Feldlerche ja ja ja V2, V3, V4, CEF-A1 nein 

Rebhuhn ja ja ja V2, V3, V4, CEF-A1 nein 

Nachtkerzen-
Schwärmer 

ja ja ja V1, A2 nein 

Sonstige Arten (ohne Prüfprotokoll): 

Ubiquitäre Vogelarten ja ja ja V3, V4 nein 

      
 
 
7.3 Weitere freiwillige und optionale Maßnahmen 

Der Beginn der Baumaßnahme bzw. der Baufeldherrichtung des zukünftigen Wohngebietes vor Be-
ginn der Vogelbrutzeit (Ende Februar) wäre wünschenswert, um durch einen regen Baubetriebs im UG 
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die Wahrscheinlichkeit gering zu halten, dass sich dort planungsrelevante Arten ansiedeln. Zudem 
wäre ein zeitgleicher Baubeginn auf mehreren Grundstücken zu begrüßen. 
Zusätzlich können die Bauherren zur Vergrämung Vertikalstrukturen schaffen, durch die unter Um-
ständen einige Vögel (z.B. Feldlerche) davon abgehalten werden könnten auf dem jeweiligen Grund-
stück zu brüten. Dies kann z.B. durch den Aufbau von Bauzäunen geschehen, die beispielsweise mit 
Netzen oder Folien abgehangen werden. Eine Garantie für die Wirksamkeit dieser Maßnahme kann 
nicht gegeben werden, daher gilt die Durchführung lediglich als optional. 
 
 
7.4. Weitere Hinweise 

Zur Vermeidung der Zerstörung von Niststätten planungsrelevanter und ubiquitärer Vogelarten sind 
jegliche Rodungsarbeiten von Gehölzen und Büschen grundsätzlich nur außerhalb der Brutzeit, also 
zwischen 01.10. und 28.02. durchzuführen. Dies gilt auch für an das Plangebiet angrenzende Flächen. 
 

Aufgrund der wechselnden Fruchtfolgen auf den landwirtschaftlichen Flächen im UG und in den um-
liegenden Ackerflächen sind jährlich wechselnde Reviere bzw. Revierverschiebungen der potentiell 
dort vorkommenden planungsrelevanten Vogelarten (z.B. Feldlerche, Rebhuhn) möglich. Im Zuge der 
Planungen für den weiteren Ausbau der umliegenden Flächen (3. Bauabschnitt sowie mögliche Erwei-
terungsflächen für den 1. und 2. Bauabschnitt) ist somit im Vorfeld erneut die Durchführung avifaunis-
tischer Kartierungen notwendig. Hierzu empfiehlt es sich frühzeitig (möglichst spätestens im Winter) 
Kontakt zum entsprechenden Büro aufzunehmen, damit die Untersuchungen pünktlich im zeitigen 
Frühjahr begonnen werden können. Je nach Ergebnissen zukünftiger Kartierungen im Rahmen des 3. 
Bauabschnitts sind ggf. weitere Maßnahmen zum Erhalt der Feldlerche durchzuführen, damit sich die 
Bestände nicht verschlechtern. 
 

 
7.5. Artenschutzrechtliche Betroffenheiten nach Berücksichtigung der genannten Vermeidungs- 
und Minderungsmaßnahmen 

Ein Auslösen der Verbotstatbestände des § 44 Abs.1 BNatSchG durch das geplante Vorhaben kann 
unter Berücksichtigung und Einhaltung der im Kap. 7 genannten Maßnahmen für o.g. planungsrele-
vante Arten im UG ausgeschlossen werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG als Voraus-
setzung zur Genehmigung des geplanten Vorhabens ist somit nicht erforderlich. 
 
Die Umsetzung der B-Plan-Aufstellung Nr. 218.2 / Ahe  „An der Kapelle - 2“, Bergheim wird somit 
aus artenschutzrechtlicher Sicht unter Berücksichtigung der o.g. Vermeidungs- , Minderungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen als zulässig betrachtet. 
 
 
8. Zusammenfassung 

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 218.2 / Ahe  „An der Kapelle - 2“ in Bergheim soll 
ein bisher ackerbaulich geprägtes Plangebiet als Wohnbaugebiet inklusive Zuwegungen, Parkflächen, 
Kinderspielplatz etc. erschlossen werden. Seit dem 01. März 2010 ist es gesetzlich vorgeschrieben bei 
allen Bauleitplanverfahren und baurechtlichen Genehmigungsverfahren die Artenschutzbelange in 
Form einer Artenschutzprüfung (ASP) zu berücksichtigen. Deshalb wurde im Rahmen der Planung das 
Ing.-Büro Rietmann von der Stadt Bergheim beauftragt eine Artenschutzrechtliche Prüfung durchzu-
führen. Es wurde geprüft, ob es durch die Planumsetzungen zu Beeinträchtigungen planungsrelevanter 
Tier- und Pflanzenarten kommen kann. Hierzu wurden zunächst Daten verschiedener Fachinformati-
onsquellen zu potentiell in den Messtischblättern (MTB) 5005 (Bergheim) und 5006 (Frechen) vor-
kommenden planungsrelevanten Arten ausgewertet. Bei Ortsbegehungen am 08.10.15 und17.06.19 
wurde nach Hinweisen zum Vorkommen o.g. Arten geschaut, zusätzlich wurde das Potential des Un-
tersuchungsgebietes (UG) als Lebensraum für die einzelnen Arten eingeschätzt. Im Jahr 2016 wurde 
daneben eine avifaunistische Kartierung des 2. Bauabschnitts durchgeführt, unter besonderer Berück-
sichtigung der Feld- und Offenlandarten (HENF UND TRÖLTZSCH 2016). Für die entsprechenden MTB-
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Quadranten waren 75 potentiell vorkommende planungsrelevante Arten zu prüfen. Dies sind 11 Säu-
getierarten, davon 10 Fledermausarten, Haselmaus, (zusätzlich Feldhamster), 59 Vogelarten, drei Am-
phibienarten und eine Schmetterlingsart. Daneben erfolgte eine Feldhamsterkartierung durch das KÖL-

NER BÜRO FÜR FAUNISTIK (2012) sowie eine Kartierung der Avifauna (2013) auf angrenzenden Flä-
chen. Diese Ergebnisse wurden für die vorliegende ASP ebenfalls berücksichtigt. Ein Vorkommen des 
Feldhamsters im UG wurde ausgeschlossen (vgl. KÖLNER BÜRO FÜR FAUNISTIK 2012).  
Bei dem größten Teil der potentiell in den MTB (Messtischblättern) 5005 und 5006 vorkommenden 
planungsrelevanten Arten wird eine Beeinträchtigung durch das Vorhaben ausgeschlossen. Hierzu 
gehören alle potentiell vorkommenden Fledermausarten, der Feldhamster, die Haselmaus, 57 der 59 
Vogelarten und alle Amphibienarten.  
Das Eintreten von Verbotstatbeständen im Sinne des § 44 BNatSchG kann für folgende Arten nicht ausge-
schlossen werden: Feldlerche, Rebhuhn und Nachtkerzenschwärmer. Aufgrund dessen sind in Kap. 7.2 
vier Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sowie zwei vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen an-
gegeben, die einzuhalten sind: Die Grabenvegetation am nordöstlichen Retentionsgraben ist zwischen 
September und März oberflächlich ohne Bodeneingriffe durchzuführen; Bodeneingriffe dürfen erst ab 
dem darauf folgenden Mai (Mitte des Monats) begonnen werden (V1). Um eine Tötung von Individu-
en und eine Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu vermeiden, ist im Falle einer Baufeld-
beräumung zwischen Februar und Oktober eine ökologische Baubegleitung durchzuführen. Das be-
deutet, dass alle Grundstücke, welche mehr als 20 m von der jetzigen Bebauung entfernt liegen, unmit-
telbar vor Baubeginn von einer Fachperson begutachtet und auf brütende oder sich ansiedelnde Vögel 
(v.a. Bodenbrüter) untersucht werden müssen. Sollten brütende Vögel nachgewiesen werden, so ist der 
jeweilige Baubeginn bis nach Abschluss der Brut zu verschieben. Kann bei der Kontrollbegehung die 
Nutzung des jeweiligen Teilstücks als Bruthabitat ausgeschlossen werden, sollte der Baubetrieb dort 
zeitnah beginnen (V2). V2 gilt nur innerhalb der Vogelbrutzeit vom 28.02.-01.10. eines Jahres. Au-
ßerhalb der Brutzeit ist diese ökologische Baubegleitung nicht notwendig. Zum Schutz störungsemp-
findlicher Arten wie z.B. einiger Vögel und Fledermäuse sind unnötige Lärmemissionen zu vermei-
den. Hierzu dient die Verwendung moderner Arbeitsgeräte und Baumaschinen (V3). Zur Vermeidung 
bzw. Minimierung der Störung brütender, ruhender oder schlafender Tierarten und jagender Fleder-
mausarten ist eine abendliche und nächtliche Beleuchtung des Eingriffsbereichs zu vermeiden, bzw. 
fachgerecht durchzuführen (V4). Als Ausgleich für den Verlust der Feldflur als Bruthabitat für ein 
Feldlerchen-Brutpaar und als Nahrungshabitat für ein Rebhuhnbrutpaar im Umfeld sind 2 Ackerflä-
chen extensiv oder als Ackerbrache in Verbindung mit einem Blühstreifen zu bewirtschaften (CEF-
A1). Im Anschluss an die Arbeiten zur Verbreiterung des Retentionsgrabens sind die Böschungsflä-
chen wieder mit einer Hochstaudenflur mit Futterpflanzen für den Nachtkerzenschwärmer herzustellen 
(A2). 
Der Beginn der Baumaßnahme bzw. der Baufeldherrichtung des zukünftigen Wohngebietes vor Be-
ginn der Vogelbrutzeit (28.02.) wäre wünschenswert, um durch einen regen Baubetrieb im UG die 
Wahrscheinlichkeit gering zu halten, dass sich dort planungsrelevante Arten ansiedeln. Zudem wäre 
ein zeitgleicher Baubeginn auf mehreren Grundstücken sinnvoll. Ein Aufbau von Vertikalstrukturen 
wie abgehangene Bauzäune kann unter Umständen zur Vergrämung einiger brutwilliger Vögel führen, 
die Durchführung dieser Maßnahme gilt aber auf freiwilliger Basis, eine Garantie der Funktionalität 
gibt es nicht. 
Aufgrund der wechselnden Fruchtfolgen auf den landwirtschaftlichen Flächen im UG und der umlie-
genden Ackerflächen sind jährlich wechselnde Reviere bzw. Revierverschiebungen der potentiell dort 
vorkommenden planungsrelevanten Vogelarten (z.B. Feldlerche, Kiebitz, Rebhuhn) möglich. Im Zuge 
der Planungen für den weiteren Ausbau der umliegenden Flächen (3. Bauabschnitt) ist somit im Vor-
feld erneut die Durchführung avifaunistischer Kartierungen notwendig. Hierzu empfiehlt es sich früh-
zeitig (möglichst spätestens im Winter) Kontakt zum entsprechenden Büro aufzunehmen, damit die 
Untersuchungen pünktlich im zeitigen Frühjahr begonnen werden können. Je nach Ergebnissen sind 
ggf. Maßnahmen zum Erhalt der Feldlerche durchzuführen sind, damit sich die Bestände nicht ver-
schlechtern. 
Ein Auslösen der Verbotstatbestände des § 44 Abs.1 BNatSchG durch das geplante Vorhaben kann 
unter Berücksichtigung und Einhaltung der im Kap. 7 genannten Maßnahmen für o.g. planungsrele-
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vante Arten im UG ausgeschlossen werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG als Voraus-
setzung zur Genehmigung des geplanten Vorhabens ist somit nicht erforderlich. 
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11. Anhang 

11.1. Lebensraumansprüche, mögliches Vorkommen und Konfliktpotential der einzelnen Arten 

Tab. 5: Lebensraumansprüche, mögliches Vorkommen und Konfliktpotential der einzelnen Arten im Untersuchungsgebiet. 
Die potentiell betroffenen Arten sind dick umrahmt dargestellt.; MTB 5005, Qu. 2, 4, ‚Bergheim‘, 5006, Qu. 1, 3, ‚Frechen‘, Ab-
frage 14.08.19. Die Gilde der Gebüsch-brütenden Vogelarten in Siedlungsgärten (wie Amsel, Rotkehlchen, Zaunkönig, Blaumeise 
etc.) ist nicht gesondert dargestellt. 

Deutscher Name Lebensraumansprüche 1, 2, 3 

Vorkommen im 
Plangebiet kann 
ausgeschlossen 
werden? 

Verbotstat-
bestände (§ 44 

BNatSchG) 
möglich? 

 
Säugetiere 
Bechsteinfledermaus Waldfledermaus: große, mehrschichtige, tlw. feuchte 

Laub- u. Mischwälder m. hohem Altholzanteil, seltener 
Kiefern(-misch)wälder, parkartige Offenlandbereiche, 
Streuobstwiesen o. Gärten; Wochenstuben: v.a. Baum-
quartiere (z.B. Spechthöhlen), Nistkästen; Männchen-
quartiere: Spalten, abstehende Baumrinde (einzeln o. kl. 
Gruppen); Winterquartiere: unterirdisch, z.B. Höhlen, 
Stollen, Keller, (feucht, 3-7°C); Großteil überwintert in 
aktuell unbekannten Quartieren, vermutl. auch Baumhöh-
len; Kurzstreckenwanderer; auf großes Quartierangebot 
angewiesen; meidet unterwuchsfreie Hallenwälder  

Ja* nein 

Braunes Langohr typische Waldfledermaus; bevorzugt unterholzreiche, 
mehrschichtige lichte Laub- u. Nadelwälder mit größerem 
Baumhöhlenbestand; weitere pot. Jagdgebiete: Waldrän-
der, gebüschreiche Wiesen, strukturreiche Gärten, Streu-
obstwiesen u. Parkanlagen im Siedlungsbereich (> 1 ha), 
kann auch Gebäudequartiere besiedeln 

Ja* nein 

Feldhamster Charakterart struktur- u. artenreicher Ackerlandschaften 
mit tiefgründigen, nicht zu feuchten Löss- u. Lehmböden 
(Grundwasserspiegel > 120 cm). Anlage verzweigter 
Bausysteme (Sommer: ca. 40-50 cm unter Erdoberfläche, 
Winter: frostfrei, bis zu 2 m; wichtig: genügend Deckung, 
ausreichendes Nahrungsangebot; bevorzugt: Winterge-
treide (v.a. Weizen) u. mehrjährige Feldfutterkulturen; 
auch Sommergetreide u. Körnerleguminosen 

ja nein 

Fransenfledermaus bevorzugt unterholzreiche Laubwälder m. lückigem 
Baumbestand; Jagdgebiete: reich strukturierte, halboffene 
Parklandschaften m. Hecken, Baumgruppen, Grünland, 
zum Teil auch Kuhställen; Wochenstuben: Baumquartiere 
(v.a. Höhlen, abstehende Borke), Nistkästen, Dachböden, 
Viehställe (vor allem in Spalten und Zapfenlöchern);  
Winterquartiere: spaltenreiche Höhlen, Stollen, Eiskeller, 
Brunnen u. andere unterirdische Hohlräume (hohe Luft-
feuchtigkeit, 2-8° C) 

Ja* nein 

Großer Abendsegler typische Waldfledermaus; Jagdgebiete: offene Lebens-
räume über großen Wasserflächen, Waldgebieten, Einzel-
bäumen, Agrarflächen u. beleuchteten Plätzen im Sied-
lungsbereich; Sommer- u. Winterquartiere: Baumhöhlen 
in Wäldern u. Parklandschaften, selten auch Spaltenquar-
tiere in Gebäuden, Felsen oder Brücken 

Mögl. Nutzung 
des UG als Nah-
rungshabitat 

nein 

Großer Mausohr Gebäudefledermaus strukturreicher Landschaften m. 
hohem Wald- u. Gewässeranteil; Jagdgebiete: geschlosse-
ne Waldgebiete (bevorzugt Altersklassen-Laubwälder m. 
geringer Kraut- u. Strauchschicht u. hindernisfreiem 
Luftraum bis in 2 m Höhe, z.B. Buchenhallenwälder). 
Seltener andere Waldtypen o. kurzrasige Grünland-
bereiche; Wochenstuben: warme, zugluftfreie geräumige 
Dachböden v. Kirchen, Schlössern u. anderen großen 
Gebäuden; Männchenquartiere: im Sommer einzeln o. in 
kl. Gruppen in Dachböden, Gebäudespalten, Baumhöhlen 
o. Fledermauskästen; Winterquartiere: unterirdische Ver-
stecke in Höhlen, Stollen, Eiskellern etc. (2-10 °C u. mit 
hoher Luftfeuchte) 

Mögliche Lage 
des UG in einem 
Flugkorridor, 
aber keine Eig-
nung als Nah-
rungshabitat 

nein 
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Deutscher Name Lebensraumansprüche 1, 2, 3 

Vorkommen im 
Plangebiet kann 
ausgeschlossen 
werden? 

Verbotstat-
bestände (§ 44 

BNatSchG) 
möglich? 

Haselmaus Laub- und Laubmischwälder, gut strukturierte Waldrän-
der, gebüschreiche Lichtungen bzw. Kahlschläge; außer-
halb geschlossener Waldgebiete auch Gebüsche, Feldge-
hölze, Hecken in Parklandschaften, gelegentlich in Sied-
lungsnähe auch Obstgärten u. Parks 

ja* nein 

Kleinabendsegler Waldfledermaus, waldreiche, strukturreiche Parkland-
schaften; Jagdgebiete: Lichtungen, Kahlschläge, Wald-
ränder u. Wege in Wäldern, Offenlandlebensräume wie 
Grünländer, Hecken, Gewässer u. beleuchtete Plätze im 
Siedlungsbereich; Jagd im freien Luftraum (meist über 10 
m); Wochenstuben- u. Sommerquartiere: vor allem 
Baumhöhlen, Baumspalten, Nistkästen, Jagdkanzeln, 
Gebäudespalten; sind auf ein großes Quartierangebot 
angewiesen; Überwinterung: Oktober bis Anfang April, 
meist einzeln o. in Kleingruppen in Baumhöhlen, Spalten 
u. Hohlräumen an u. in Gebäuden, seltener auch in Fle-
dermauskästen; Fernstreckenwanderer 

Ja* Nein 

Mückenfledermaus In gewässerreichen Waldgebieten sowie in baum- und 
strauchreichen Parklandschaften mit alten Baumbeständen 
und Wasserflächen. In der Mitte Deutschlands vor allem 
in naturnahen Feucht- und Auwälder. Bevorzugt werden 
Spaltenquartiere an und in Gebäuden, wie Fassadenver-
kleidungen, Fensterläden oder Mauerhohlräume. regelmä-
ßig auch Baumhöhlen und Nistkästen (auch als Balzquar-
tiere). Als Winterquartiere Gebäudequartiere in Waldge-
bieten und Verstecke hinter Baumrinde. 

Ja* Nein 

Rauhautfledermaus typische Waldart (Laub- u. Kiefernwald,  Auwaldgebiete); 
strukturreiche Landschaften m. hohem Wald- u. Gewäs-
seranteil; Jagdgebiete: insektenreiche Waldränder, Ge-
wässerufer, Feuchtgebiete in Wäldern; Sommer- u. Paa-
rungsquartiere: Spaltenverstecke an Bäumen im Wald o. 
an Waldrändern in Gewässernähe, auch: Baumhöhlen, 
Fledermauskästen, Jagdkanzeln, seltener: Holzstapel, 
waldnahe Gebäudequartiere; Winterquartiere: überirdi-
sche Spaltenquartiere u. Hohlräume an Bäumen u. Gebäu-
den (außerhalb NRWs) 

Mögl. Nutzung 
des UG als Nah-
rungshabitat 

nein 

Teichfledermaus Besiedelt gewässerreiche, halboffene Landschaften im 
Tiefland; Jagdgebiete: große stehende o. langsam fließen-
de Gewässer, gelegentlich auch flache Uferpartien, Wald-
ränder, Wiesen o. Äcker; Nutzen traditionelle Flugrouten 
zu ihren Jagdgebieten: entlang v. Hecken o. kleineren 
Fließgewässern; Wochenstuben (bislang nur außerhalb 
NRWs): alte Gebäude (Dachböden, Mauerspalten o. 
Hohlräume hinter Verschalungen); Männchenquartiere: 
Gebäudequartiere (Männchenkolonien m. 30-40 Tieren) o. 
als Einzeltiere auch Baumhöhlen, Fledermauskästen o. 
Brücken); Winterquartiere: spaltenreiche, unterirdische 
Verstecke wie Höhlen, Stollen, Brunnen o. Eiskeller; als 
Mittelstreckenwanderer vor allem regelmäßig zur Zugzeit 
im Frühjahr u. Herbst u. als Überwinterer in NRW. 

Mögl. Nutzung 
des UG als Nah-
rungshabitat oder 
UG angrenzend 
an Flugrouten 

nein 

Wasserfledermaus Waldfledermaus der strukturreichen Landschaften m. 
hohem Gewässer- u. Waldanteil; Jagdgebiete: offene 
Wasserflächen (stehenden u. langsam fließende Gewäs-
ser), auch: Wälder, Waldlichtungen, Wiesen; Sommer-
quartiere u. Wochenstuben: Baumhöhlen (bes. alte Fäul-
nis- o. Specht-höhlen in Eichen u. Buchen), seltener: 
Spaltenquartiere o. Nistkästen; Männchenquartiere: 
Baumquartiere, Bachverrohrungen, Tunnel o. Stollen; 
nutzt oft  mehrere Quartiere im Wechsel, großes Angebot 
geeigneter Baumhöhlen erforderlich 
 
 

Mögl. Nutzung 
des UG als Nah-
rungshabitat 

nein 
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Deutscher Name Lebensraumansprüche 1, 2, 3 

Vorkommen im 
Plangebiet kann 
ausgeschlossen 
werden? 

Verbotstat-
bestände (§ 44 

BNatSchG) 
möglich? 

Zwergfledermaus typische Gebäudefledermaus; strukturreiche Land-
schaften, v. a. Siedlungen; Hauptjagdgebiete: Gewässer, 
Kleingehölze aufgelockerte Laub- u. Mischwälder, Parks, 
Straßenlaternen; Sommerquartiere u. Wochen-stuben: 
Spaltenverstecke an u. in Gebäuden (Hohlräume unter 
Dachpfannen, Flachdächern, hinter Wandver-kleidungen, 
in Mauerspalten o. auf Dachböden), auch: Baumquartiere 
u. Nistkästen; Winterquartiere: ober-irdische Spaltenver-
stecke in u. an Gebäuden, natürl. Felsspalten, unterirdi-
sche Quartiere (Keller, Stollen); quartiertreu 

Mögl. Nutzung 
des UG als Nah-
rungshabitat 

nein 

    
Vögel 
Alpenstrandläufer in NRW regelmäßiger, aber seltener Durchzügler, vor 

allem auf dem Herbstdurchzug in der Zeit von August bis 
November (u.a. Klärteiche Bedburg, Rhein-Erft-Kreis).  
Geeignete Nahrungsflächen im Bereich von Rieselfeldern 
und Kläranlagen, an nahrungsreichen Schlammufern. 
Brutgebiete  an den Meeresküsten von Nord- und Ostsee 
sowie in Nordskandinavien. 

ja* nein 

Baumfalke  halboffene, strukturreiche Kulturlandschaften m. Feucht-
wiesen, Mooren, Heiden, Gewässern; lichte Altholzbe-
stände (z.B. alte Kiefernwälder), Feldgehölze, Baumrei-
hen, Waldränder; Horste: alte Krähennester; großflächige, 
geschlossene Waldgebiete werden gemieden 

Kein Nachweis 
bei Kartierung in 
2016 (HENF UND 

TRÖLTZSCH 
2016).  

nein 

Baumpieper bewohnt offenes bis halboffenes Gelände m. höheren 
Gehölzen (Singwarten) u. einer strukturreichen Kraut-
schicht; sonnige Waldränder, Lichtungen, Kahlschläge, 
junge Aufforstungen u. lichte Wälder, auch Heide- u. 
Moorgebiete sowie Grünländer u. Brachen m. Einzelbäu-
men, Hecken u. Feldgehölzen; dichte Wälder u. sehr 
schattige Standorte werden dagegen gemieden; Nest-
standort: unter Grasbulten o. Büschen; Eiablage: Ab Ende 
April bis Mitte Juli; Zweitbruten sind möglich. Spätestens 
im August sind die letzten Jungen flügge 

ja* nein 

Beutelmeise Weidengebüsche, Ufergehölze, Auwaldinitialstadien an 
großen Flussläufen, Bächen, Altwässern o. Baggerseen; 
bevorzugt reich strukturierte Standorte m. Mosaik aus 
Kleingewässern, Gehölzbeständen u. Röhrichten; Nist-
platz: Nesthöhlen aus Pflanzenwolle, Tierhaaren u. Blatt-
fasern befestigt in 3-5 m Höhe an äußeren Astspitzen v. 
Bäumen u. Büschen; Brutgeschäft von Ende April/Anfang 
Mai bis August (2-3 Bruten pro Jahr); in NRW vor allem 
im Einzugsbereich von Weser, Lippe u. Rhein 

ja* nein 

Bienenfresser Typische Offenlandart, wärmeliebend; Brutvorkommen in 
NRW nur wenigen geeigneten Standorten (z.B. wärmebe-
günstigte Abgrabungsgebiete): vor allem in der Kölner 
Bucht. Gesamtbestand in NRW < 10 Brutpaare (2005); 
Brütet im Hauptverbreitungsgebiet (Spanien, Italien, 
Balkan, Südosteuropa) kolonieweise in Höhlen, die in 
Erdhängen, Sandgruben, Uferbänken und Hohlwegen 
gegraben werden 

ja* nein 

Bluthänfling Offene bis halboffene Landschaften mit Gebüschen, 
Hecken oder Einzelbäumen; Agrarlandschaften mit He-
cken (Ackerbau und Grünland), Heiden, verbuschte Halb-
trockenrasen; auch Brachen, Kahlschläge, Baumschulen, 
dringt in Dörfer und Stadtbereiche vor (Gartenstadt, Park-
anlagen, Industriegebiete und –brachen); von Bedeutung 
sind Hochstaudenfluren und andere Samenstrukturen 
(Nahrungshabitate) sowie strukturreiche Gebüsche oder 
junge Nadelbäume (Nisthabitate). Gern in Weihnachts-
baumkulturen und Weinbergen 
 

Nachgewiesene 
Nutzung des UG 
als Nahrungsha-
bitat (HENF U. 
TRÖLTZSCH 

2016). Keine 
Bruthabitate im 
Plangebiet oder 
Umfeld nachge-
wiesen. 

nein 
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Deutscher Name Lebensraumansprüche 1, 2, 3 

Vorkommen im 
Plangebiet kann 
ausgeschlossen 
werden? 

Verbotstat-
bestände (§ 44 

BNatSchG) 
möglich? 

Eisvogel  Fließ- u. Stillgewässer m. Abbruchkanten u. Steilufern, 
(vegetationsfreien Steilwänden aus Lehm o. Sand in selbst 
gegrabenen  Brutröhren); Nahrungshabitat: kleinfischrei-
che Gewässer m. guten Sichtverhältnissen u. überhängen-
den Ästen (Ansitz-warten); außerhalb der Brutzeit auch an 
Gewässern fernab d. Brutgebiete, auch in Siedlungsberei-
chen; Brutplätze: Brutröhren an Gewässersteilwänden, 
Wurzelteller v. umgestürzten Bäumen, künstliche Nist-
höhlen 

ja* nein 

Feldlerche  Charakterart d. offenen Feldflur;  reich strukturiertes 
Ackerland, extensiv genutzte Grünländer u. Brachen 
sowie größere Heidegebiete; Neststandort:   Bodenmulde 
in kurzer, lückiger Vegetation 

Kartierung in 
2016. 1 Brutpaar 
im Plangebiet, 4 
weitere Brutre-
viere angrenzend  

Ja 

Feldschwirl  gebüschreiche, feuchte Extensivgrünländer, größere 
Waldlichtungen, grasreiche Heidegebiete, Verlandungs-
zonen v. Gewässern, seltener: Getreidefelder Neststand-
ort: in Bodennähe o. unmittelbar am Boden in Pflanzen-
horsten (z.B. Heidekraut, Pfeifengras, Rasenschmiele) 

ja* nein 

Feldsperling halboffene Agrarlandschaften m. hohem Grünlandanteil, 
Obstwiesen, Feldgehölzen u. Waldrändern; auch Obst- u. 
Gemüsegärten o. Parkanlagen in Randbereichen ländli-
cher Siedlungen; meidet das Innere von Städten; sehr 
brutplatztreu; nistet gelegentlich in kolonieartigen An-
sammlungen; Höhlenbrüter (Specht- o. Faulhöhlen, Ge-
bäudenischen, auch Nistkästen); Brutzeit: April bis Au-
gust (bis zu drei, selten sogar vier Bruten möglich); Nah-
rung: Sämereien, Getreidekörner u. kleinere Insekten 

Kein Nachweis 
bei Kartierung in 
2016 (HENF UND 

TRÖLTZSCH 

2016).  

nein 

Flussregenpfeifer  sandige o. kiesige Ufer größerer Flüsse, Überschwem-
mungsflächen, heute meist: Sand- u. Kiesabgrabungen, 
Klärteiche 

ja* nein 

Flussuferläufer Watvogel, Regelmäßiger Durchzügler und Wintergast in 
NRW, Geeignete Nahrungsflächen sind nahrungsreiche, 
flache Ufer von Flüssen, Altwässern, Bagger- und Stau-
seen sowie Kläranlagen 
Rastend RL 0, G 

ja* nein 

Girlitz Trockenheit und Wärme liebende Art. Fast nur innerhalb 
geschlossener Ortschaften, in Gartenstädten, auf Friedhö-
fen, in Parks, größeren Gärten, Kleingartengebieten und in 
städtischen Alleen. Gelegentlich auch in ausgedehnten 
Obstgärten, Baumschulen, an Einzelgehöften, in Fichten-
schonungen und Fichten- und Kiefernhochwäldern. Opti-
mal: dichtes Nebeneinander von Gebäuden, Obstbäumen, 
Fichten, Sträuchern aller Art, Rasenflächen, Schrebergär-
ten, Lager- und Ruderalflächen. Nester vorzugsweise in 
Nadelbäumen, ferner in Kastanien und Obstbäumen. 

ja*, keine Nach-
weise bei Kartie-
rung 2016 und 
2013 

nein 

Grauammer Charakterart offener Ackerlandschaften; Besiedelt werden 
offene, nahezu waldfreie Gebiete, mit großflächiger 
Acker- u. Grünlandnutzung; wichtige Habitatbestandteile: 
Einzelgehölze, Feldscheunen u. Zäune (Singwarten), 
unbefestigte Wege u. Säume (Nahrungsaufnahme) 
Neststandort: Randstrukturen in dichter Bodenvegetation 
in busch- oder baumfreier Umgebung 
Brutzeit: Mitte Mai bis Anfang/Mitte August 

Kein Nachweis 
bei Kartierung in 
2016 (HENF UND 

TRÖLTZSCH 
2016). 

nein 

Graureiher  nahezu alle Lebensräume d. Kulturlandschaft kombiniert 
mit offenen Feldfluren (z.B. frisches bis feuchtes Grün-
land o. Ackerland) u. Gewässer; Koloniebrüter (Nester auf 
Bäumen, v.a. Fichten, Kiefern, Lärchen) 

ja* nein 

Grauspecht besiedelt alte, strukturreiche Laub- u. Mischwälder (v.a. 
alte Buchenwälder), auch: ausgedehnte Waldbereiche; 
Nahrungshabitat: strukturreiche Waldränder mit hohem 
Anteil offener Flächen (Lichtungen, Freiflächen) 

ja* nein 
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Deutscher Name Lebensraumansprüche 1, 2, 3 

Vorkommen im 
Plangebiet kann 
ausgeschlossen 
werden? 

Verbotstat-
bestände (§ 44 

BNatSchG) 
möglich? 

Grünschenkel Watvogel. In NRW regelmäßiger Durchzügler. Rastgebie-
te sind nahrungsreiche Flachwasserzonen und Schlamm-
flächen im Uferbereich von Flüssen, Altwässern, Bagger-
seen sowie an Kläranlagen. Darüber hinaus in Gewässer-
nähe auf überschwemmten Grünlandflächen, zum Teil 
sogar auf vernässten Ackerflächen. 
Rastend, Erhaltung U, RL D: * 

ja* nein 

Habicht  Kulturlandschaften mit Wechsel v. geschlossenen Wald-
gebieten, Waldinseln,  Feldgehölzen; Bruthabitate: Wal-
dinseln (> 1-2 ha), alter Baumbestand, vorzugsweise mit 
freier Anflugmöglichkeit (Schneisen), hohe Bäume (z.B. 
Lärche, Fichte, Kiefer oder Rotbuche) 

Kein Nachweis 
bei Kartierung in 
2016 (HENF UND 

TRÖLTZSCH 

2016). Potenziell 
UG Teil des 
großflächigen 
Jagdhabitats von 
Durchzüglern 

nein 

Heidelerche sonnenexponierte, trockensandige, vegetationsarme Flä-
chen in halboffenen Landschaftsräumen (z.B. Heidegebie-
te, Trockenrasen, lockere Kiefern- u. Eichen-
Birkenwälder), Kahlschläge, Windwurfflächen o. trockene 
Waldränder 

ja* nein 

Heringsmöwe  Dünengebiete, Salzwiesen; Brutkolonien: Bodenbrüter auf 
trockenem Untergrund; Nahrungsgebiete Wasserflächen 
od. Schlammflächen. Vorkommen in NRW vor allem 
entlang des Rheins im Kreis Wesel und in Duisburg sowie 
im Rhein-Erft-Kreis. 

Nachweis über-
fliegend über 
Plangebiet (HENF 
UND TRÖLTZSCH 
2016). 

nein 

Kampfläufer Watvogel. Rastgebiete sind  nahrungsreiche Flachwasser-
zonen und Schlammufer an Flüssen, Altwässern, Bagger-
seen und Kläranlagen. Geeignet sind auch überschwemm-
te Grünlandflächen in Gewässernähe, Verrieselungsflä-
chen sowie mit Blänken durchsetztes Feuchtgrünland, 
seltener sogar feuchte Ackerflächen. 

ja* nein 

Kiebitz  Charaktervogel offener Grünlandgebiete; bevorzugt 
feuchte, extensiv genutzte Wiesen u. Weiden, Ackerland; 
Neststandorte: offene u. kurze Vegetationsstrukturen. 
Brut oder Rastend; 

Kein Nachweis 
während d. Brut-
zeit (Kartierung 
HENF UND 

TRÖLTZSCH 

2016). Mögliche 
sporadische 
Nutzung als 
Rastgebiet 

nein 

Kleinspecht Besiedelt parkartige o. lichte Laub- u. Mischwälder, 
Weich- u. Hartholzauen, feuchte Erlen- u. Hain-
buchenwälder mit hohem Anteil an Alt- u. Totholz,  im 
Siedlungsbereich, strukturreiche Parkanlagen, alte Villen- 
u. Hausgärten sowie in Obstgärten mit altem Baumbe-
stand; in dichten, geschlossenen Wäldern höchstens in 
Randbereichen Darüber hinaus erscheint er Nisthöhle 
wird in totem oder morschem Holz, bevorzugt in Weich-
hölzern (v.a. Pappeln, Weiden).  

ja* nein 

Knäkente brütet in Feuchtwiesen, Niedermooren, Sümpfen, an 
Heideweihern, verschilften Gräben u. anderen deckungs-
reichen Binnengewässern; meist nur kleine offene Was-
serfläche; Nest: gut versteckt am Boden in der Vegetation; 
Brut: ab Mitte April; Als Brutvogel in NRW in d. Westfä-
lischen Bucht, im Westfälischen Tiefland, am Niederrhein 
vor; Als Durchzügler; Bevorzugte Rastgebiete: große 
Flachwasserbereiche von Teichen, Seen u. Bagger- u. 
Stauseen, v.a. in d. Westfälischen Bucht u. am Nieder-
rhein 
 

ja* nein 
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Deutscher Name Lebensraumansprüche 1, 2, 3 

Vorkommen im 
Plangebiet kann 
ausgeschlossen 
werden? 

Verbotstat-
bestände (§ 44 

BNatSchG) 
möglich? 

Kornweihe Besiedelt vorzugsweise Heidegebiete u. Moore, ausge-
dehnte Grünlandbereiche in Niederungen m. hohen 
Grundwasserständen, im Küstenbereich auch Marschwie-
sen u. Dünenflächen; Neststandort: hohe Vegetation auf 
trockenem bis leicht feuchtem Boden; Als Überwinte-
rungsgebiete werden weiträumige offene Moor- u. Heide-
landschaften sowie großräumige Bördelandschaften be-
vorzugt; Schlafplätze : im Winter regelmäßig größere 
Schilfröhrichte; Kornweihen treten in Nordrhein-
Westfalen sowohl als unregelmäßiger Brutvogel, vor 
allem aber als regelmäßiger Durchzügler und Wintergast 
auf 

Kein Nachweis 
während d. Brut-
zeit (Kartierung 
HENF UND 

TRÖLTZSCH 

2016). Höchstens 
als Wintergast, 
dann Nutzung als 
Nahrungshabitat  

nein 

Krickente In NRW seltener Brutvogel u. häufiger Durchzügler u. 
Wintergast; Brutgebiete: Nord- u. Osteuropa u. Russland 
(Hoch- u. Niedermoore, kl. Wiedervernässungsflächen, 
Heidekolke, verschilfte Feuchtgebiete u. Feuchtwiesen, in 
Grünland-Graben-Komplexen); Als Brutvogel in NRW 
vor allem im Westfälischen Tiefland, Münsterland u. 
Niederrhein; Als Durchzügler u. Wintergast: ab Septem-
ber; Rückzug: März, April; Bevorzugte Rast- u. Überwin-
terungsgebiete: größere Fließgewässer, Bagger- u. Stau-
seen, Klärteiche u. Kleingewässer v.a. in d. Westfälischen 
Bucht u. am Niederrhein 

Ja* nein 

Kuckuck Kommt in fast allen Lebensräumen vor, bevorzugt Park-
landschaften, Heide- u. Moorgebiete, lichte Wälder, Sied-
lungsränder u. Industriebrachen; Brutschmarotzer (Eiab-
lage in fremdes Nest bestimmter Singvogelarten), Bevor-
zugte Wirte: Teich- u. Sumpfrohsänger, Bachstelze, 
Neuntöter, Heckenbraunelle, Rotkehlchen, Grasmücken, 
Pieper, Rotschwänze; Zugvogel; Brutzeit: Ende April bis 
Juli, Spätestens im September sind die letzten Jungen 
flügge; Nahrungsspezialisten, fressen vor allem behaarte 
Schmetterlingsraupen u. größere Insekten. 

ja* nein 

Löffelente Als Brutvogel in NRW im Niederrheinischen Tiefland u. 
der Westfälischen Bucht (v. a. in Feuchtgebieten u. Moo-
ren); Als Durchzügler in NRW im Herbst v. Mitte Sep-
tember bis Dezember (Max. im Oktober/November); 
Frühjahrsdurchzug zu den Brutgebieten: v. März bis Ende 
Mai; Bevorzugte Rastgebiete: Teiche, Seen, ruhige Fluss-
buchten, größere Bagger- u. Stauseen v. a. in d. Westfäli-
schen Bucht, am Niederrhein u. in d. Kölner Bucht 

ja* nein 

Mäusebussard  nahezu alle Lebensräume d. Kulturlandschaft m. geeigne-
ten Baumbeständen (Brutplatz), Randbereiche v. Waldge-
bieten, Feldgehölze, Baumgruppen u. Einzelbäume; Jagd-
gebiet: Offenlandbereiche 

Nachgewiesene 
Nutzung des UG 
als Nahrungsha-
bitat (HENF UND 

TRÖLTZSCH 2016) 

nein 

Mehlschwalbe  Kulturfolger in menschlichen Siedlungsbereichen; Kolo-
niebrüter; frei stehende, große u. mehrstöckige Einzelge-
bäude in Dörfern u. Städten; Nester an Gebäudeaußen-
wänden (Dachunterkante), Giebel-, Balkon- u. Fensterni-
schen o. unter Mauervorsprüngen; Nahrungsflächen: 
insektenreiche Gewässer u. offene Agrarlandschaften nahe 
der Brutplätze 

Nachgewiesene. 
Nutzung des UG 
als Nahrungsha-
bitat (HENF UND 

TRÖLTZSCH 2016) 

nein 

Mittelspecht  Charakterart eichenreicher Laubwälder (> 30 ha v.a. 
Eichen-Hainbuchenwälder, Buchen-Eichenwälder), Er-
lenwälder u. Hartholzauen an Flüssen. Auf alte, grobbor-
kige Baumbestände u. Totholz angewiesen 

ja* nein 

Nachtigall  gebüschreiche Ränder v. Laub- u. Mischwäldern, Feldge-
hölze, Gebüsche, Hecken, naturnahe Parkanlagen u. 
Dämme; Nähe zu Gewässern, Feuchtgebieten o. Auen; 
ausgeprägte Krautschicht zur Nestanlage, Nahrungssuche 
u. für die Jungenaufzucht wichtig 

ja* nein 
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Deutscher Name Lebensraumansprüche 1, 2, 3 

Vorkommen im 
Plangebiet kann 
ausgeschlossen 
werden? 

Verbotstat-
bestände (§ 44 

BNatSchG) 
möglich? 

Pirol lichte, feuchte u. sonnige Laubwälder, Auwälder u. 
Feuchtwälder in Gewässernähe (oft Pappelwälder), auch 
kleinere Feldgehölze, Parkanlagen u. Gärten m. hohem 
Baumbestand; Nahrungssuche: vorwiegend im Kronenbe-
reich d. Bäume durch Aufstöbern u. Ablesen; Neststand-
ort: auf Laubbäumen (z.B. Eichen, Pappeln, Erlen) in bis 
zu 20 m Höhe; Zugvogel, Langstreckenzieher 

ja* nein 

Rauchschwalbe  Charakterart für eine extensiv genutzte, bäuerliche Kultur-
landschaft; Nester: in Gebäuden m. Einflugmöglichkeiten 
(z.B. Viehställe, Scheunen, Hofgebäude) 

Nachgewiesene 
Nutzung des UG 
als Nahrungsha-
bitat (HENF UND 

TRÖLTZSCH 2016) 

nein 

Rebhuhn ursprünglicher Steppenbewohner; offene, gerne auch 
kleinräumig strukturierte Kulturlandschaften m. Ackerflä-
chen, Brachen u. Grünland; Wichtige Habitatbestandteile: 
Acker- u. Wiesenränder, Feld- u. Wegraine, unbefestigte 
Feldwege; Neststandort: am Boden in flachen Mulden 

Plangebiet Teil 
des Nahrungsha-
bitats, Bruthabitat 
in angrenzender 
Feldflur (Kartie-
rung HENF 2016) 

ja 

Saatkrähe halboffene Kulturlandschaften m. Feldgehölzen, Baum-
gruppen u. Dauergrünland, Siedlungsbereiche (Parkanla-
gen u. „grünen“ Stadtbezirken, Innenstädte); wichtige 
Habitatelemente: geeignete Nistmöglichkeiten in hohen 
Laubbäumen (z.B. Buchen, Eichen, Pappeln); Nester 
werden über mehrere Jahre hinweg genutzt; bilden Brut-
kolonien m. bis zu mehreren hundert Paaren 

Kein Nachweis 
bei Kartierung in 
2016 (HENF UND 

TRÖLTZSCH 

2016).  

Nein 

Schleiereule Kulturfolger in halboffenen Landschaften, mit Kontakt zu 
menschlichen Siedlungsbereichen;  bewohnt Gebäude in 
Einzellagen, Dörfern u. Kleinstädten; Jagdgebiete: Vieh-
weiden, Wiesen, Äcker, Randbereiche v. Wegen, Straßen, 
Gräben u. Brachen aufgesucht; Nistplatz/Tagesruhesitz: 
störungsarme, dunkle, geräumige Nischen in Gebäuden, 
m. freiem An- u. Abflug (z.B. Dachböden, Scheunen, 
Taubenschläge, Kirchtürme) 

ja* nein 

Schnatterente In NRW als seltener Brutvogel (z.B. oberer Niederrhein, 
Rieselfelder Münster) sowie als regelmäßiger Durchzügler 
und Wintergast 

ja* nein 

Schwarzhalstaucher brütet auf nährstoffreichen Seen u. Teichen m. gut ausge-
bildeter Ufer- u. Unterwasservegetation; auch flachgrün-
dige Fischteiche; Außerhalb d. Brutzeit: alle Arten größe-
rer Stillgewässer, seltener Brutvogel in NRW 

ja* nein 

Schwarzkehlchen  magere Offenlandbereiche m. kleinen Gebüschen, Hoch-
stauden, strukturreichen Säumen u. Gräben, Grünlandflä-
chen, Moore, Heiden, Brach- u. Ruderalflächen; wichtig: 
höhere Einzelstrukturen als Sitz- u. Singwarte, kurzrasige 
u. vegetationsarme Flächen zum Nahrungserwerb 

ja* nein 

Schwarzspecht  ausgedehnte Waldgebiete (v.a. alte Buchenwälder m. 
Fichten- bzw. Kiefernbeständen), auch in Feldgehölzen; 
wichtig: hoher Totholzanteil, vermodernde Baumstümpfe,  
glattrindige, astfreie Brut- u. Schlafbäume mit freiem 
Anflug 

ja* nein 

Sperber  abwechslungsreiche, gehölzreiche Kulturlandschaften m. 
ausreichendem Nahrungsangebot (Kleinvögel), halboffene 
Parklandschaften m. kleinen Waldinseln, Feldgehölzen u. 
Gebüschen, im Siedlungsbereich auch in m. Fichten be-
standenen Parkanlagen u. Friedhöfen; Brutplätze: meist in 
Nadelbaumbeständen (v.a. dichte Fichtenparzellen), reine 
Laubwälder werden kaum besiedelt 

Kein Nachweis 
bei Kartierung in 
2016 (HENF UND 

TRÖLTZSCH 

2016).  

nein 

Spießente Kommt im südlichen NRW nur als Durchzügler u. Win-
tergäste (Rastvogel) 

Ja* nein 

Star Besiedelt bevorzugt Auenwälder, lockere Weidenbe-
stände in Röhrichten, Randlagen von Wäldern, z.T. auch 
in Wäldern in höhlenreichen Altholzinseln, Streuobst-

Nachgewiesene 
Nutzung des UG 
als Nahrungsha-

Nein 
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Deutscher Name Lebensraumansprüche 1, 2, 3 

Vorkommen im 
Plangebiet kann 
ausgeschlossen 
werden? 

Verbotstat-
bestände (§ 44 

BNatSchG) 
möglich? 

wiesen, Feldgehölze, Allen an Feld- u. Grünlandflächen, 
Parks, Gärten, baumreiche Stadtbereiche; Höhlenbrüter 
(Astlöcher, Spechthöhlen, Nistkästen, Mauerspalten, 
Gebäudenischen, unter Dachziegeln), mitunter Kolonie-
brüter. Grasland, Obstanbaugebiete und vergleichbares 
Offenland als Nahrungshabitat. 

bitat (Kartierung 
HENF UND 

TRÖLTZSCH 

2016), Keine 
Bruthabitate im 
Plangebiet vor-
handen. 

Steinkauz Besiedelt offene u. grünlandreiche Kulturlandschaften m. 
gutem Höhlenangebot; Jagdgebiete: kurzrasige Viehwei-
den, Streuobstgärten; Wichtig: niedrige Vegetation m. 
ausreichendem Nahrungsangebot für die Bodenjagd; 
Brutplatz: Baumhöhlen (v.a. in Obstbäumen, Kopfwei-
den), Höhlen u. Nischen in Gebäuden u. Viehställen, auch 
Nistkästen; Brutzeit: Mitte April bis Ende Juni; dämme-
rungsaktiv, aber auch tag- u. nachtaktiv; ausgesprochen 
reviertreu 

ja* nein 

Steinschmätzer Ursprünglich in offenen Lebensräumen mit vegetations-
freie Flächen zur Nahrungssuche sowie genügend Sing-
warten (Einzelbäume, Freileitungen etc.) und geeigneten 
Nistplätze (z.B. Erdhöhlen), bspw. vegetationsarme Sand-
heiden und Ödländer. Nest auch in Stein- oder Trümmer-
haufen. In NRW in Steinbrüchen (u.a. im Kreis Soest) und 
auf Truppenübungsplätzen (z.B. Senne, Depot Brüggen-
Bracht, Dorbaum). 

ja* nein 

Teichrohrsänger  Gebunden an Schilfröhrichtbestände an Fluss- u. See-
ufern, Altwässern o. Sümpfen, in d. Kulturlandschaft auch 
an schilfgesäumten Gräben, Teichen u. renaturierten 
Abgrabungsgewässern; Besiedeln Schilfbestände ≥ 20 m² 

ja* nein 

Turmfalke  offene strukturreiche Kulturlandschaften, oft nahe 
menschlicher Siedlungen, auch in großen Städten; Nah-
rungsgebiete: Flächen m. niedriger Vegetation (Dauer-
grünland, Äcker, Brachen); Brutplätze: Felsnischen, 
Halbhöhlen an natürlichen Felswänden, Steinbrüchen o. 
Gebäuden (z.B. an Hochhäusern, Scheunen, Ruinen, 
Brücken), auch: alte Krähennester in Bäumen, Nistkästen; 
meidet geschlossene Waldgebiete 

Nachgewiesene. 
Nutzung des UG 
als Nahrungsha-
bitat (Kartierung 
HENF UND 

TRÖLTZSCH 

2016). 2019: Brut 
in nördlich an-
grenzendem 
Garten im Nadel-
baum (Eigene 
Beobachtung) 

nein 

Turteltaube  Ursprünglich: Steppen- u. Waldsteppen, bevorzugt offene 
bis halboffene Parklandschaften m. Wechsel aus Agrarflä-
chen u. Gehölzen; Brutplätze: meist in Feldgehölzen, 
baumreichen Hecken u. Gebüschen, gebüschreiche Wald-
ränder o. lichte Laub- u. Mischwälder,  nur selten im 
Siedlungsbereich in verwilderten Gärten, größeren Obst-
gärten, Parkanlagen o. Friedhöfen; Nahrungshabitate: 
Acker- u. Grünlandflächen, schütter bewachsene Acker-
brachen; Nest in Sträuchern o. Bäumen 

Kein Nachweis 
bei Kartierung in 
2016 (HENF UND 

TRÖLTZSCH 

2016).  

nein 

Uferschwalbe Ursprünglich Bewohner natürlich entstehender Steilwände 
u. Prallhänge an Flussufern; heute in NRW vor allem in 
Sand-, Kies o. Lößgruben; benötigt senkrechte, vegetati-
onsfreie Steilwände aus Sand o. Lehm; Nesthöhle m. 
freier An- u. Abflugmöglichkeit; Nahrungsflächen: insek-
tenreiche Gewässer, Wiesen, Weiden u. Felder nahe der 
Brutplätze; Eiablage ab Mai, Zweitbruten möglich, Spä-
testens Anfang September sind die letzten Jungen flügge; 
Koloniebrüter; Zugvögel/Langstreckenzieher 

ja* nein 

Wachtel offene, gehölzarme Kulturlandschaften m. ausgedehnten 
Ackerflächen, Ackerbrachen, Getreidefelder (v.a. Winter-
getreide, Luzerne, Klee), Grünland m. hoher Krautschicht, 
(Deckung); Bevorzugt Standorte auf tiefgründigen Böden; 

Kein Nachweis 
bei Kartierung in 
2016 (HENF UND 

TRÖLTZSCH 2016)  

Nein 



48 

Artenschutzrechtliche Prüfung Aufstellung B.-Plan Nr. 218.2 / Ahe  „An der Kapelle - 2“, Bergheim  
Stand: 26.08.19 

Ingenieurbüro I. Rietmann, 53639 Königswinter-Uthweiler 

Deutscher Name Lebensraumansprüche 1, 2, 3 

Vorkommen im 
Plangebiet kann 
ausgeschlossen 
werden? 

Verbotstat-
bestände (§ 44 

BNatSchG) 
möglich? 

wichtige Habitatbestandteile: Weg- u. Ackerraine, unbe-
festigte Wege; Neststandort: am Boden in flachen Mulden 
zw. hoher Kraut- u. Grasvegetation; Zugvogel (Nordafrika 
bis arabische Halbinsel) 

Waldkauz  reich strukturierte Kulturlandschaften mit gutem Nah-
rungsangebot; lichte u. lückige Altholzbestände in Laub- 
u. Mischwäldern, Parkanlagen, Gärten o. Friedhöfen, mit 
gutem Höhlenangebot; Nistplatz: Baumhöhlen, auch 
Nisthilfen, Dachböden u. Kirchtürme; gilt als ausgespro-
chen reviertreu 

Kein Nachweis 
bei Kartierung in 
2016 (HENF UND 

TRÖLTZSCH 

2016). Potenziell 
UG Teil des 
großflächigen 
Jagdhabitats 

nein 

Waldlaubsänger ältere Hoch- o. Niederwälder m. geschlossenem Kronen-
dach u wenig Krautvegetation, tief sitzende Äste (Sing-
warten), Naturwälder o. naturnahe Wirtschafstwälder m. 
Stiel- u. Traubeneiche, Rot- u. Hainbuche, auch Nadel-
waldbestände, auch parkartige Habitate in Siedlungen; 
Neststandort: Boden, unter altem Gras, Wurzeln, Laub-
streu, Zwergsträuchern, Rankenpflanzen;  Brutzeit: Ende 
April bis Anfang Juni, 1-2 Jahresbruten 

ja* nein 

Waldohreule  halboffene Parklandschaften m. kleinen Feldgehölzen, 
Baumgruppen u. Waldrändern, auch im Siedlungsbereich, 
in Parks, Grünanlagen, an Siedlungsrändern; Jagdgebiete: 
strukturreiche Offenlandbereiche u. größere Waldlichtun-
gen; Nistplatz: alte Nester anderer Vogelarten (v.a. Ra-
benkrähe, Elster, Mäusebussard, Ringeltaube); kaum in 
grünlandarmen Bördelandschaften u. in größeren ge-
schlossenen Waldgebieten 

Kein Nachweis 
bei Kartierung in 
2016 (HENF UND 

TRÖLTZSCH 

2016). Potenziell 
UG Teil des 
großflächigen 
Jagdhabitats 

Nein 

Waldwasserläufer in Nordrhein-Westfalen regelmäßiger Durchzügler sowie 
unregelmäßiger Wintergast in allen Naturräumen, mit 
einem Schwerpunkt im Einzugsbereich von Ems, Lippe 
und Rhein; an nahrungsreichen Flachwasserzonen und 
Schlammflächen von Still- und Fließgewässern unter-
schiedlicher Größe. An Flüssen, Seen, Kläranlagen, aber 
auch Wiesengräben, Bächen, kleineren Teichen und Pfüt-
zen; 

ja* nein 

Wanderfalke Ursprünglich in NRW Bewohner von Felslandschaften 
der Mittelgebirge (aktuell nur noch vereinzelt); heute vor 
allem Besiedlung der Industrielandschaft entlang des 
Rheins u. im Ruhrgebiet; typische Fels- u. Nischenbrüter, 
Nistplatz: Felswände u. hohe Gebäude (z.B. Kühltürme, 
Schornsteine, Kirchen);  

Kein Nachweis 
bei Kartierung in 
2016 (HENF UND 

TRÖLTZSCH 

2016). Potenziell 
UG Teil des 
großflächigen 
Jagdhabitats 

nein 

Wasserralle dichte Ufer- u. Verlandungszonen m. Röhricht- u. Seg-
gen-beständen an Seen u. Teichen (Wassertiefe bis 20 
cm), auch kleinere Schilfstreifen an langsam fließenden 
Gewässern u. Gräben; Neststandort: gut versteckt in Röh-
richt- o. dichten Seggenbeständen, im Winter auch an 
weniger dicht bewach-senen Gewässern (Gewässer/ Ufer-
zonen müssen aber zu-mindest partiell eisfrei bleiben) 

ja* nein 

Wespenbussard  reich strukturierte, halboffene Landschaften m. alten 
Baumbeständen; Nahrungsgebiete: überwiegend an Wald-
ränder, Säumen, offene Grünlandbereiche (Wiesen u. 
Weiden), auch: innerhalb geschlossener Waldgebiete auf 
Lichtungen; Neststandort: Laubbäume (15-20 m hoch), 
gerne auch alte Greifvogelhorste 

Kein Nachweis 
bei Kartierung in 
2016 (HENF UND 

TRÖLTZSCH 2016)  

nein 

Wiesenpieper  offene, baum- u. straucharme feuchte Flächen m. höheren 
Singwarten (z.B. Weidezäune, Sträucher), Bodenvegetati-
on (ausreichend Deckung, aber nicht zu dicht u. zu hoch), 
frische bis feuchte Extensiv-Dauergrünländer, Heideflä-
chen u. Moore, auch: Kahlschläge, Windwurfflächen, 

Nachweis als 
Durchzügler 
(HENF UND 

TRÖLTZSCH 2016) 
Mögl. Nutzung 

nein 
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Deutscher Name Lebensraumansprüche 1, 2, 3 

Vorkommen im 
Plangebiet kann 
ausgeschlossen 
werden? 

Verbotstat-
bestände (§ 44 

BNatSchG) 
möglich? 

Brachen; Neststandort: am Boden oft an Graben- u. Weg-
rändern 

des UG als Nah-
rungshabitat auf 
Durchzug 

Zwergtaucher stehende Gewässer m. dichter Verlandungs- bzw. 
Schwimmblattvegetation, kleine Teiche, Heideweiher, 
Moor- u. Feuchtwiesentümpel, Abgrabungs- u. Bergsen-
kungsgewässer, Klärteiche, Fließgewässer m. geringer 
Fließgeschwindigkeit 
 
 

ja* nein 

 
Amphibien 
Kreuzkröte  Pionierart offener Auenlandschaften vegetationsarmer, 

trockenwarmer Standorte m. lockeren, meist sandigen 
Böden; heute vor allem: Abgrabungsflächen in d. Fluss-
auen (z.B. Braunkohle, Locker- u. Festgesteinabgrabun-
gen); auch: Industriebrachen, Bergehalden, Großbaustel-
len; Laichgewässer: oft nur temporär wasserführende, 
vegetationslose, fischfreie, sonnenexponierte Flach- u. 
Kleingewässer (Überschwem-mungstümpel, Pfützen, 
Lachen, Heideweiher)  

ja* nein 

Springfrosch wärmeliebende Art der Hartholzauen entlang v. Flussläu-
fen, lichter gewässerreicher Laubmischwälder, an Wald-
rändern, auf Waldwiesen, in isoliert gelegenen Feldgehöl-
zen u. Waldinseln; Laichgewässer: Wald- u. Waldrand-
tümpel, Weiher, kl. Teiche, Wassergräben, temporäre 
Gewässer; bevorzugt sonnenexponierte, vegetationsreiche, 
meist fischfreie Gewässer; Winterquartiere: an Land in 
frostfreien Lückensysteme im Boden eingegraben; Spring-
frösche sind „Frühlaicher“ 

ja* nein 

Wechselkröte Ursprünglich Art der Steppen (vergleichsweise unemp-
findlich gegenüber Trockenheit, Wärme o. Kälte); in 
NRW als Pionier auf großen Abgrabungsflächen (v.a. 
Braunkohletagebaue, auch Locker- u. Festgesteinabgra-
bungen); seltener in Heide- u. Bördelandschaften, Trup-
penübungsplätze; Laichgewässer: größere Tümpel, kleine-
re Abgrabungsgewässer m. sonnenexponierten Flachwas-
serzonen; es werden sowohl temporäre als auch dauerhaf-
te, meist vegetationsarme u. fischfreie Gewässer genutzt; 
Sommerlebensraum: offene, sonnenexponierte, trocken-
warme Habitate m. grabfähigen Böden (z.B. Ruderal- u. 
Brachflächen früher Sukzessionsstadien); Winterruhe: in 
selbst gegrabenen Erdhöhlen o. Kleinsäugerbauten an 
Böschungen, Steinhaufen, in Blockschutt- u. Bergehalden 

ja* nein 

 
Schmetterlinge 
Nachtkerzen-Schwärmer Besiedelt sonnig-warme, feuchte Lebensräume z.B. feuch-

te Hochstaudenfluren an Bächen u. Wiesengräben, nied-
rig-wüchsige Röhrichte, Kies- u. Schuttfluren, lückige 
Unkrautgesellschaften an größeren Flussläufen; Sekun-
därstandorte: Böschungen, Dämme, Sand- u. Kiesgruben, 
Steinbrüche, verwilderte Gärten, neu entstandene Brach-
flächen; ausgesprochen mobile u. wenig standorttreue Art; 
Flugzeit der Falter: Mai ─ Juni, dämmerungs- u. nachtak-
tiven Tiere umfliegen  bei Sonnenauf- u. Untergang die 
Wirtspflanzen (Nelkengewächse, Lippenblütler, Schmet-
terlingsblütler); Eiablage: einzeln unter Blättern v. Nacht-
kerzen, Weidenröschen u. Blutweiderich; Aktivitätszeit 
der Raupen: Anfang Juli ─ Ende August für wenige →o-
chen; Verpuppung im Spätsommer in Erdhöhlen, dort 
Überwinterung als Puppe, Schlupf des Falters: im Früh-
jahr des Folgejahres 

Nein, Vorkom-
men potentiell am 
zu verbreiternden 
Graben am nord-
östlichen Rand 
des Plangebiet 
möglich (Futter-
pflanzen vorhan-
den). Nächstes 
nachgewiesenes 
Vorkommen: 
Quarzwerke 
nördlich Frechen 
Benzelrath 2010 
(LANUV 
@LINFOS, 
NRW) 

Ja 
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Deutscher Name Lebensraumansprüche 1, 2, 3 

Vorkommen im 
Plangebiet kann 
ausgeschlossen 
werden? 

Verbotstat-
bestände (§ 44 

BNatSchG) 
möglich? 

Erläuterungen: 
1Quelle: LANUV  (2010) 
² SÜDBECK, et al. (2005) 
³ KRAPP et al. (2011) 
*aufgrund fehlender arttypischer Lebensraumstrukturen 

 

  

11.2. ASP-Prüfprotokolle zum Vorhaben und zu den einzelnen betroffenen Arten 

s. folgende Seiten 



Protokoll einer Artenschutzprüfung (ASP) – Gesamtprotokoll –  

A.)     Antragsteller (Angaben zum Plan/Vorhaben) 

Allgemeine Angaben  

Plan/Vorhaben (Bezeichnung):                                                                                                                           .

Plan-/Vorhabenträger (Name):                                                   Antragstellung (Datum):                                     .

Stufe I:    Vorprüfung (Artenspektrum/Wirkfaktoren) 

Ist es möglich, dass bei FFH-Anhang IV-Arten oder europäischen Vogelarten die 
Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG bei Umsetzung des Plans bzw. Realisierung 
des Vorhabens ausgelöst werden? 
g

ja nein

Stufe II:  Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 
(unter Voraussetzung der unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“) beschriebenen Maßnahmen und Gründe) 

Nur wenn Frage in Stufe I „ja“:
 Wird der Plan bzw. das Vorhaben gegen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG 

verstoßen (ggf. trotz Vermeidungsmaßnahmen inkl. vorgezogener Ausgleichs-
maßnahmen oder eines Risikomanagements)?
G

ja nein

Arten, die nicht im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung einzeln geprüft wurden: 
Begründung: Bei den folgenden Arten liegt kein Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG vor (d.h. keine erhebliche Störung 
der lokalen Population, keine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion ihrer Lebensstätten sowie keine unvermeidbaren Verletzungen 
oder Tötungen und kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko). Es handelt sich um Irrgäste bzw. um Allerweltsarten mit einem landesweit 
günstigen Erhaltungszustand und einer großen Anpassungsfähigkeit. Außerdem liegen keine ernst zu nehmende Hinweise auf einen 
nennenswerten Bestand der Arten im Bereich des Plans/Vorhabens vor, die eine vertiefende Art-für-Art-Betrachtung rechtfertigen würden.

Stufe III: Ausnahmeverfahren 

Nur wenn Frage in Stufe II „ja“:
 1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen 

      Interesses gerechtfertigt? 
ja nein

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? ja nein
 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogel- 

       arten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?

g

ja nein

.

Aufstellung Bebauungsplan Nr. 218.2 / Bergheim-Ahe "An der Kapelle - 2"

Stadt Bergheim Stand: 23.08.2019

Eine ca. 3.3 ha große, ackerbaulich genutzte Fläche im Süden des Ortsteils Ahe in Bergheim soll erschlossen und
bebaut werden (2. Bauabschnitt eines Neubaugebietes). Es sollen Bauflächen für ca. 47 Einzel- und Doppelhäuser,
maximal zwei kleinen Mehrfamilienhäuser, Verkehrsflächen sowie ein großzügiger Kinderspielplatz in zentraler
Lage geschaffen werden. Die verkehrliche Erschließung soll über den 1. Bauabschnitt und die Straße "Am
Kapellenkreuz" im Nordwesten des Plangebietes erfolgen (s. Textteil zur ASP, Ing.-Büro Rietmann 2019).

■

■

Heringsmöwe, Wiesenpieper



Antrag auf Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

Nur wenn alle Fragen in Stufe III „ja“: 
Die Realisierung des Plans/des Vorhabens ist aus zwingenden Gründen des überwiegenden  

      öffentlichen Interesses gerechtfertigt und es gibt keine zumutbare Alternative. Der Erhaltungszustand  
      der Populationen wird sich bei europäischen Vogelarten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV- 
      Arten günstig bleiben. Deshalb wird eine Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Verboten gem.  
      § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt. Zur Begründung siehe ggf. unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“).  

Nur wenn Frage 3. in Stufe III „nein“: 
(weil bei einer FFH-Anhang IV-Art bereits ein ungünstiger Erhaltungszustand vorliegt)

Durch die Erteilung der Ausnahme wird sich der ungünstige Erhaltungszustand der Populationen nicht  
      weiter verschlechtern und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes wird nicht  
      behindert. Zur Begründung siehe ggf. unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“).  

Antrag auf Befreiung nach § 67 Abs. 2 BNatSchG 

Nur wenn eine der Fragen in Stufe III „nein“: 
Im Zusammenhang mit privaten Gründen liegt eine unzumutbare Belastung vor. Deshalb wird eine  

      Befreiung von den artenschutzrechtlichen Verboten gem. § 67 Abs. 2 BNatSchG beantragt. 
       Kurze Begründung der unzumutbaren Belastung. 
Kurze Begründung der unzumutbaren Belastung



B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 

FFH-Anhang IV-Art 

europäische Vogelart

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen

Messtischblatt 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 

atlantische Region     kontinentale Region            

           grün         günstig          

           gelb          ungünstig / unzureichend            

           rot            ungünstig / schlecht                   

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

A         günstig / hervorragend

B          günstig / gut            

C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

ja nein

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

ja nein

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

ja nein

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

ja nein

Acker-Bodenbrüter (Feldlerche, Rebhuhn)

■
3, 2

5005/ 5006
3S, 2s

■

■

■

Verlust einer Fortpflanzungsstätte auf den Ackerflächen und Saumstreifen
(Feldlerche), Verlust von Nahrungsflächen, Scheuchwirkung, Kulissenwirkung für
angrenzender Brutreviere (Feldlerche, Rebhuhn)

V2 Kontrolle der Bauplätze vor der Inanspruchnahme durch eine ökologische Baubegleitung im
Falle einer Inanspruchnahme zwischen 28.02. bis 01.10.
V 3-4 Vermeidung unnötiger Lärm- und Lichtemissionen
CEF-A1: Anlage eines Extensiv-Ackers oder einer Ackerbrache mit Blühstreifen auf einer
eingriffsnahen Fläche sowie auf einer weiteren Fläche vor Inanspruchnahme des B-Plangebietes

Ein Eintreten von Verbotstatbeständen ist nicht zu erwarten.

■

■

■

■



Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde)

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 

ja nein

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? ja nein

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-AnhangIV-Arten günstig bleiben?  

ja nein



B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 

FFH-Anhang IV-Art 

europäische Vogelart

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen

Messtischblatt 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 

atlantische Region     kontinentale Region            

           grün         günstig          

           gelb          ungünstig / unzureichend            

           rot            ungünstig / schlecht                   

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

A         günstig / hervorragend

B          günstig / gut            

C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

ja nein

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

ja nein

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

ja nein

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

ja nein

Nachtkerzen-Schwärmer

■

V
5005/ 5006

R

■

■

Tötung von Individuen, Randliche Beeinträchtigung oder Zerstörung potentieller
Fortpflanzungs-, Ruhe- und Nahrungsstätten in der Vegetation des nordöstlichen
Retentionsgrabens und dem angrenzenden Saumstreifen durch die Verbreiterung des Grabens

V1: Oberflächliche Beseitigung der Grabenvegetation am nordöstlichen Retentionssgraben im
Zeitraum September – März ohne Eingriffe in den Boden, Bodeneingriffe und -arbeiten erst ab
dem darauf folgenden Mitte Mai
A2: Wiederherstellung der Grabenvegetation mit Blutweiderich (Lythrum salicaria),
Weidenröschen- (Epilobium spec.), und Nachtkerzen-Arten (Oenothera spec.)

Ein Eintreten von Verbotstatbeständen ist nicht zu erwarten.

■

■

■

■



Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde)

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 

ja nein

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? ja nein

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-AnhangIV-Arten günstig bleiben?  

ja nein


